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Illegale Migration ist ein zentrales Phänomen in der 

globalisierten Weltgesellschaft. Trotz europäischer 

Harmonisierung der Asyl- und Migrationspolitik 

unterscheiden sich die Lebensrealitäten irregulärer 

Migranten in den EU-Staaten erheblich. Einer der 

wichtigsten – und in der Praxis folgenschwerste  -

Unterschied besteht in Deutschland darin, dass 

illegale Einreise und Aufenthalt Straftaten sind. 

Dementsprechend hoch sind die normativen 

Kontrollmechanismen auf verschiedenen 

institutionellen Ebenen. Die Normenverbindlichkeit 

des § 87 AufenthG lässt bisher keine 

Lösungsmöglichkeiten z.B. im Bereich Beschulung, 

medizinische Versorgung und arbeitsrechtliche 

Absicherung  zu. 

 

 
 
Auch die Kommunalpolitik der Landeshauptstadt 

Hannover will dieses  Phänomen  nicht länger 

ignorieren. Bereits in der Koalitionsvereinbarung 

(2005) von SPD und Bündnis90/Die Grünen wie auch 

im Maßnahmenkatalog zur interkulturellen Arbeit 

(Juni 2006) und im Entwurf des Lokalen 

Integrationsplans wird die Fürsorgepflicht für diese 

Menschen anerkannt, Ziele und Handlungsansätzen 

beschrieben.  

 

Normen contra Humanität ? 

 

Innerhalb der Diskussion in Deutschland zu diesem 

Thema lassen sich zwei Schwerpunktpositionen 

erkennen: 

Eine „ordnungsrechtliche“, von der aus illegale 

Einwanderung und Aufenthalt primär als ein Verstoß 

gegen das geltende Recht betrachtet wird, sowie eine 

„menschenrechtliche“, die ausgehend von den  

unveräußerbaren menschlichen Grundrechten auf die 

Sicherung sozialer Mindeststandards dringt.  

 

Die Veranstalter laden ein zu einem öffentlichen 

Diskurs, um zusammen mit Expertinnen und 

Experten aus verschiedenen Disziplinen das 

Spannungsverhältnis „Normen contra Humanität“ an 

praktischen Beispielen zu diskutieren. In den 

Arbeitsforen sollen Lösungsmöglichkeiten erarbeitet 

werden, die als Entscheidungshilfe an Kommune, 

Region und Land weiter geleitet werden. 

Ziel ist, langfristig das Grundrecht auf menschen-

würdige Existenzbedingungen für Menschen ohne 

regulären Aufenthalt zu schaffen. 

Programm  
 
09.00 Uhr  Ankommen, Anmeldung 
09.30 Uhr  Eröffnung/Begrüßung 
  Runder Tisch 

  Grußwort 

  Petra Wilke, Friedrich-Ebert-Stiftung 

  Integrationspolitisches Statement  

  Thomas Walter, Jugend- und   
  Sozialdezernent, LHH 
  
10.00  Uhr  Leben und arbeiten in der Illegalität  
  Dr. Dita Vogel, HWWI 
       
11.00  Uhr  Vorrang der Menschenrechte für  
  Menschen ohne Papiere  
  Dr. Ch. Dahling-Sander, Ev.-luth.  
  Landeskirche Hannovers 
   
11.45 Uhr Talkrunde 
  Situation von Menschen ohne  
  legalen Aufenthalt in Hannover   
  Einschätzungen aus der Praxis 
  Moderation:  Susanne Schröder, RA 
    
13.00 Uhr  Mittagspause 
 
14.00 Uhr Arbeitsforen: 
  
Forum 1  Medizinische Versorgung 
  Input: Dr. Gerd Pflaumer 
  Moderation: Reingard Ries 
  
Forum 2  Bildung und Ausbildung 
  Input: Maren Wilmes 
  Moderation: Sigmar Walbrecht 
  
Forum 3  Arbeitswelt 
  Input: Dr. Norbert Cyrus 
  Moderation: Tom Seibert 
 
16.00 Uhr    Ergebnispräsentation/Ausblick  
 
17.00 Uhr Ende der Tagung 
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Redemanuskript zur Fachtagung „Normen contra Humanität? Menschen ohne legalen 

Aufenthalt“ (Hannover, Neues Rathaus, 1.4.2008) 

Dr. Christoph Dahling-Sander 

 

Einleitung 

Das Fragezeichen im Tagungstitel lässt aufhorchen: Sollten unsere ausformulierten Gesetze 
und Richtlinien etwa nicht humanitär gestaltet sein? Widersprechen sich Normen und 
Humanität -- oder sind sie nicht doch zumindest im Ansatz vereinbar? Sind Ordnungsrecht und 
Menschenrecht von einander abzusetzen und zu trennen; etwa in dem Sinn: Widerspruch zum 
Ordnungsrecht „ja“ -- Widerspruch zum Menschenrecht „nein“? Diesen Fragen will ich im 
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Folgenden nachgehen. Damit nimmt dieser Beitrag eine vermittelnde Zwischenposition 
zwischen den Analysen der Hintergründe und der Praxis ein.  

Auf die Fülle konkreter Menschenrechte, die bei diesen Fragen berührt werden, ist hier nicht im 
Detail einzugehen. Dies setze ich bei dem hier anwesenden Fachpublikum voraus und 
verweise dazu gerne auf die von Lidwina Meyer und mir in Loccum im Februar 2006 
veranstaltete Tagung „Migranten ohne Papiere – Leben ohne Rechte“.1 

Doch wie sieht es zunächst in der Realität aus? Menschen ohne Pass und Papiere können 
jederzeit eine Wohnung mieten, ihre Kinder in die Schule schicken, einen Arzt aufsuchen oder 
ihren Arbeitslohn einklagen – allerdings müssen sie dabei stets befürchten, ihren illegalen 
Status preiszugeben. Ohne Aufenthaltstitel und ohne Duldung stehen sie in der Gefahr, mit 
einem solchen Schritt ausgewiesen zu werden. So leben sie hin und her gerissen in 
alltäglichen Konflikten. Und in diesen Konflikten können sie nicht frei handeln, meiden 
öffentliche Aufmerksamkeit, leben im Verborgenen und sitzen in einer existentiellen Klemme.  

Faktisch sind diese Menschen ohne Pass und Papiere in Deutschland rechtlos. „Die faktische 
Rechtlosigkeit … bedeutet als solche bereits eine strukturelle Menschenrechtsverweigerung.“ 
(Heiner Bielefeldt, Leiter des Deutschen Instituts für Menschenrechte)2  

Dies hat Konsequenzen zuallererst und vorrangig für die Menschen ohne Pass und Papiere. 
Zugleich ist aber auch die aufnehmende Gesellschaft als Ganze betroffen. Denn die fehlende 
Rechtssicherheit der Menschen ohne Pass und Papiere kann deren Ausbeutung fördern. 
Frauen, Männer und Kinder sind leichter organisierter Kriminalität ausgesetzt, können schneller 
zu deren Opfern werden, was wiederum uns als Gesellschaft direkt betrifft.3 Strukturanalog 
wird auch im Gesundheitssektor mit ansteckenden Krankheiten wie TBC argumentiert. So 
gesehen sitzen wir also als gesamte Gesellschaft in einer gewissen Klemme.  

Schätzungen gehen von einer halben Million bis über einer Million Menschen ohne Papiere in 
Deutschland aus. Manche sind als Touristen gekommen und nach Ablauf ihres Visums hier 
geblieben, weil sie eine Arbeitstelle gefunden haben. Andere kamen legal oder auch illegal, um 
für kurze Zeit im Baugewerbe, als Reinigungskraft oder als Erntehelfer/in zu arbeiten, und 
                                                
1 Dokumentiert in: Ein Jahr Zuwanderungsgesetz. Flüchtlingsschutz, humanitärer Aufenthalt und die Rechte 
irregulärer Migranten, hg. von E. Ueberschär / L. Meyer (Loccumer Protokolle 11/06), Loccum 2007. 
2 Heiner Bielefeldt: Menschenrechte gelten für alle. Menschenrechte „irregulärer“ Migrantinnen und Migranten, in: 
Ein Jahr Zuwanderungsgesetz (Anm. 1), S. 235-248, hier S. 237. 
3 Vg. z.B. Norbert Cyrus: Illegale Ausländerbeschäftigung in Deutschland, in: Ein Jahr Zuwanderungsgesetz (Anm. 
1), S. 211-234. 
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blieben länger. Manche suchten Asyl, wurden mit ihrem Begehren nach einem sicheren 
Aufenthalt abgelehnt und sind untergetaucht aus Furcht vor der Rückkehr in ihr Herkunftsland. 
Etliche Frauen und Mädchen wurden nach Deutschland gelockt, erhofften sich das Paradies 
und wurden dann zur Prostitution gezwungen. Oder es sind Menschen, deren 
Familienangehörige einen festen Rechtsstatus haben, und die schlicht als Familie zusammen 
leben wollen und deshalb illegal eingewandert sind. Wieder andere fühlen sich den hiesigen 
Rechts- und Verfahrensvorschriften nicht gewachsen und tauchen unter. 

 

Ordnungsrecht versus Menschenrecht? 

In öffentlichen Debatten und konkreten Fällen wird oft eine ordnungsrechtliche Sicht vertreten. 
Demnach stellen Einreise und Aufenthalt ohne Pass und Papiere eine illegale Handlung dar. 
Nach unserer Rechtsordnung sei dieser Rechtsbruch nicht zu tolerieren. Die betreffenden 
Menschen machten sich strafbar. Weiter wird argumentiert: Diese Menschen verschulden ihre 
Illegalität selbst, also können sie auch keine Ansprüche an unsere Gesellschaft und den 
deutschen Staat stellen. Aus ordnungsrechtlicher Sicht sei es deshalb einzig sachgemäß, 
repressiv zu handeln. Das heißt:  

·  Verhinderung der illegalen Einreise zum Beispiel durch Grenzkontrollen und die 
Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern,   

·  Kontrollmaßnahmen im Inland, zum Beispiel durch Meldepflichten und 

·  Rückführung der aufgegriffenen Menschen ohne Pass und Papiere. 

Die Vielfalt der Motive, hier im Verborgenen zu leben, spielt in dieser Argumentation eine 
untergeordnete Rolle. 

Demgegenüber wird von anderer Seite an politisch Verantwortliche appelliert, die 
Menschenrechte in den Blick zu nehmen. Doch die Appelle scheinen zu verhallen. Was bleibt 
ist nicht selten Müdigkeit und Frustration. „Gerade im Bereich der Illegalität tut sich ja doch 
nichts!“ hörte ich gerade wieder im Vorfeld zu der heutigen Fachtagung.  

Mehr noch: Selbst diejenigen, die sich für die Durchsetzung von Menschenrechten engagieren, 
kommen bei den Biographien der Betroffenen ins Stocken. Schließlich treten im Bereich der 
Menschen ohne Papiere die „edlen“ politischen Motive zurück hinter die für manche 
Unterstützer weniger „edlen“ ökonomischen Motive. Hier ist jedoch die Personengruppe 
genauer zu betrachten.  „Nach dem bisherigen Forschungsstand scheint illegale Zuwanderung  
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überwiegend ökonomisch motiviert zu sein“, so das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in 
seinem Bericht von 2005.4 Zugleich bilden die Migrantinnen und Migranten aus Mittel- und 
Osteuropa die größte Personengruppe.5  

 

Gemessen am bestehenden Recht und Gesetz, sagte ich, sei die ordnungspolitische Sicht 
sachgemäß. Doch dies ist nur der erste Blick. Auf den zweiten Blick entpuppt sie sich zum Teil 
als vermeintliche Sachgemäßheit, nicht als wirkliche Sachgemäßheit. „Vermeintliche 
Sachgemäßheit“ wird durch politisches Handeln als objektiv gesetzt bis hin zur Interpretation, 
Auslegung und Umsetzung von Gesetzen. Entscheidend ist, dass die Verantwortlichen selbst 
diese Objektivität setzen und sich ihr unterstellen.  

Wirklich sachgemäßes Handeln versucht stattdessen, die unterschiedlichen und auch 
gegenläufigen Positionen einzubeziehen. Dies schließt mögliche Sachzwänge und sperrige 
Gesetzeslagen keineswegs aus. Doch es nimmt die unter Umständen vorhandenen 
Spielräume und vor allem die verschiedenen Akteure sowie die Betroffenen ernst. Solange 
argumentiert wird „Illegale sind illegal. Es darf sie nicht geben, also müssen wir nicht weiter  
darüber reden.“ Werden diese Menschen in ihrer Subjektivität nicht ernst genommen.  

In dieser Argumentation drohen Menschen ohne Pass und Papiere letztlich nicht als 
Rechtspersonen wahrgenommen zu werden – und das obwohl der in Deutschland 
rechtsverbindliche Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966 in Art. 
16 garantiert: „Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.“  

Da die Menschen ohne Pass und Papiere nun aber nicht selbst für sich auftreten, ist hier umso 
mehr anwaltschaftliches Handeln gefordert, um zu einem wirklich sachgemäßen Handeln zu 
kommen. Die Menschen ohne Pass und Papiere sind genau genommen also nicht rechtlos, 
sondern schutzlos! Die Schutzlosigkeit geht einher mit ihrer faktischen Rechtlosigkeit – diesen 
Zusammenhang gilt es zu durchbrechen. 

 

 

                                                
4 Illegalität von Migranten in Deutschland. Zusammenfassung des Forschungsstandes (Working Papers 2/2005), S. 
5, vgl. auch S. 9. Hierzu legte im Februar 2007 das Bundesministerium des Innern seinen Bericht vor: „Illegal 
aufhältige Migranten in Deutschland. Datenlage, Rechtslage und Handlungsoptionen“. 
5 Vgl. Illegalität von Migranten in Deutschland (Anm. 4), S. 9. 
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Sachgerecht und menschengerecht – ein öffnender Zug ang 

 

Mir geht es darum, dass sachgerechte und menschengerechte Argumentationen sich 
keineswegs widersprechen müssen. Mit anderen Worten in Anlehnung an den 
Wirtschaftsethiker Arthur Rich: 

Es kann nicht wirklich menschengerecht sein, was nicht sachgemäß ist und es kann nicht 
wirklich sachgemäß sein, was dem Menschengerechten widerspricht.6 

Diese Zusammenschau von Sachgerechtem und Menschengerechtem kann festgefahrene 
Diskussionen neu eröffnen. Ich setze dabei voraus, dass jede verantwortungsvolle 
Gesetzesfassung auf eine politische Entscheidung angesichts eines Konflikts zurückgeht. 
Gesetzgeber und diejenigen, die die Gesetze durchzusetzen haben, sind daher stets in 
zweierlei Hinsicht gefragt: einerseits, was in dieser Situation sachgerecht ist und zum anderen, 
was für sie menschengerecht ist. Hier fließen eigene weltanschauliche Positionen ein. Ein 
solcher verantwortungsethischer Zugang eröffnet daher Deutungsspielräume und neue 
Argumentationen. Im Idealfall wird es ein offener, sich wechselseitig abschreitender Prozess 
sein.  

In meinem Fall fließen Perspektiven evangelischer Ethik ein. Plakativ etwa die Frage Jesu, 
wem wir im konkreten Fall zu dienen haben, dem Gesetz oder dem Menschen? Sicherlich fließt 
auch mit ein, dass wir als Menschen immer nur das vorletzte Wort haben und in unserem Tun 
und Lassen Schuld auf uns laden. Darüber und über eigene weltanschauliche Wertpräferenzen 
lässt sich in den Arbeitsgruppen diskutieren.  

Hier will ich noch auf ein zweites aufmerksam machen:  

Es kann nicht wirklich menschengerecht sein, was nicht sachgemäß ist, und es kann nicht 
wirklich sachgemäß sein, was dem Menschengerechten widerspricht. 

Diese Aussage nimmt die menschenrechtliche Position in den Blick, ohne die 
ordnungsrechtliche Linie aus den Augen zu verlieren. Beide Linien sind nicht auf einer Ebene. 
Die menschenrechtliche Perspektive dient der kritischen Überprüfung des Sachgerechten. Die 
Debatte  wird also im  Kontext von  bestehendem  Recht und   Gesetz geführt. Das ist zu unter- 

                                                
6 Vgl. Arthur Rich: Wirtschaftsethik. Grundlagen in theologischer Perspektive, Gütersloh ²1985, 81. An dieser 
Stelle sich auf einen Wirtschaftsethiker zu beziehen, führt auch angesichts der häufig ökonomischen motivierten 
Aufhalte der Menschen ohne Pass und Papiere weiter.  
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streichen.  

Alles andere führt nicht weiter. Doch gerade dabei geht es um nicht weniger als um die Frage, 
wie der Staat ein besserer Staat werden kann.  

Im Hintergrund steht die Einsicht, dass wir für unser Zusammenleben Gesetze brauchen. Diese 
Gesetze unterliegen aber wie unsere Gerechtigkeit immer einem Vorbehalt. Gesetzgebung und 
Durchsetzung von Recht und Gesetz sind keine abgeschlossenen Prozesse. Aus 
verantwortungsethischer Sicht sind sie immer wieder offen zu halten für eine kritische 
Überprüfung. Dies ist wichtig. Denn angesichts des genannten offenen Prozesses sind 
eindeutige Entscheidungen hinsichtlich dessen, was sachgerecht und menschengerecht ist, in 
aller Regel leider nicht möglich. Umso wichtiger ist es, sich auf kritische Überprüfungen gerade 
von solchen einzulassen, die eine andere Position vertreten. 

Menschenrechte haben also Vorrang, damit das, was wirklich sachgerecht und 
menschengerecht ist, nicht auseinander fällt. Es geht nicht nur um eine „menschenrechtliche 
Perspektive“7 neben anderen Perspektiven. „Gegenüber den Menschenrechten haben andere 
Rechtsnormen nachrangige Bedeutung.“8 (Heiner Bielefeldt)  

 

Die Position und der Beitrag der Kirchen 

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) griff im Herbst 2006 die langjährigen 
Erfahrungen, Diskussionen und Empfehlungen verschiedener Landeskirchen und Diakonischer 
Werke auf und veröffentlichte die Orientierungshilfe „Zum Umgang mit Menschen ohne 
Aufenthaltspapiere“9. 

Das Ziel ist, Kirchengemeinden, Kirchenvorstände, Haupt- und Ehrenamtliche zu informieren. 
Die evangelische Kirche will aus christlicher Verantwortung Kirchengemeinden zum 
Engagement für Menschen ohne Papiere ermutigen. Damit greift sie bewusst in die Debatte 
um humanitäre Mindeststandards ein und fordert „grundlegende sozial- und 
menschenrechtliche Standards auch für Menschen ohne Aufenthaltsrecht, ohne dass deren 
Inanspruchnahme mit aufenthaltsrechtlichen Ansprüchen verbunden ist.“10 

                                                
7 Bericht des Bundesministerium des Innern: Illegal aufhältige Migranten in Deutschland (Anm. 4), S. 10. 
8 Heiner Bielefeldt, a.a.O., S. 1. 
9 EKD-Texte 85. 
10 A.a.O., S. 11. 
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Die katholische Bischofskonferenz legte im Mai 2001 die Handreichung „Leben in der Illegalität 
– eine humanitäre und pastorale Herausforderung“11.  

Ich beschränke mich im Folgenden auf die Orientierungshilfe der EKD, da sie nicht nur die 
Hauptamtlichen im Bereich Seelsorge und medizinische Versorgung in den Blick nimmt, 
sondern konsequent die Kirchengemeinden als Akteure sieht. Begründet wird dies damit, dass 
die Kirche im Rahmen ihres Selbstbestimmungsrechts handelt (Subsidiaritätsprinzip).12  

Die Leitsätze folgen dem christlichen Menschenbild, bei dem es die unveräußerliche Würde 
eines jeden Menschen zu bewahren gilt. „Die Kirche will mit ihrer Anwaltschaft und Hilfe nicht 
den irregulären Aufenthalt stabilisieren, sondern dafür Sorge tragen, dass Menschen ohne 
Aufenthaltspapiere in einem Netz von Hilfeangeboten aufgefangen werden.“13  

Als Maßnahmen werden ausgeführt:  

- „Illegalität“ vermeiden 

- Seelsorge und Beratung im Kontext von Kirche und Gemeinde 

- Zugang zu medizinischer Versorgung 

- Schulbesuch der Kinder ermöglichen 

- Finanzielle Nothilfe, temporäre Unterbringung und Gästewohnung 

- Zugang zu Rechts- und Opferschutz 

Die EKD und das Diakonische Werk (DW) treten in diesem Zusammenhang grundsätzlich „für 
eine Änderung bzw. Klarstellung in § 96 Abs 1 Nr. 2 AufenthH ein mit Ziel, humanitäre Hilfe 
eindeutig straffrei zu stellen.“14 Die Forderung umfasst „helfendes Handeln“ im weiten Sinn, 
also von medizinischen bis hin zur materiellen Versorgung durch Obdach, Kleidung und 
Lebensmittel. Dies ist weit mehr als die Zusage des Bundesministeriums des Inneren, nach der 
die Tätigkeit von Ärzten sowie allen anderen im medizinischen und psychosozialen Sektor 
tätigen Personen nicht als Beihilfe zum illegalen Aufenthalt bewertet werden kann.15  

Die Meldepflicht wird sowohl  im  Bereich der Gesundheitsversorgung   als auch im Bereich der 
                                                
11 Die deutschen Bischöfe. Kommission für Migrationsfragen, Heft 25. 
12 A.a.O., S. 12. 
13 Ebd. 
14 A.a.O., S. 12. 
15 Vgl. Bericht der Bundesarbeitsgruppe Gesundheit / Illegalität, S. 5. 
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Beschulung problematisiert. Behördliche Übermittlungspflichten bilden für Menschen ohne 
Pass und Papiere die entscheidende Barriere. Sowohl das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit als auch das Recht auf Bildung muss laut Kommentar des Ausschusses für den 
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1999 und 2000 
nicht nur theoretisch, sondern de facto allen Menschen zur Verfügung stehen. Melde- und 
Übermittlungspflichten (§ 87 AufenthG) sind daher für medizinische Einrichtungen und 
Bildungseinrichtungen soweit einzuschränken, dass die Wahrnehmung dieser sozialen Rechte 
ermöglicht wird. Dies kann für die EKD so weit gehen, dass Schulkinder ohne Papiere durch 
Eltern aus der Kirchengemeinde unterrichtet werden, weil ihnen der Besuch der öffentlich-
rechtlichen Schule nicht möglich ist.  

Maßnahmen wie die letztgenannte Alternative zum Schulbesuch können allerdings kein 
dauerhafter Zustand sein, ebenso wenig wie spendenfinanzierte medizinische Betreuung. Hier 
ist die Verantwortung des Staates gefragt. Der Staat muss  

- erstens in seinem Tun und Lassen die Menschenrechte achten,  

- zweitens die Menschenrechte gegen Verletzung durch Dritte durchsetzen und 
schützen. Schließlich muss er  

- drittens einen Rahmen schaffen, durch den er die Inanspruchnahme der 
Menschenrechte effektiv gewährleistet.  

So hat die freiheitlich-demokratische Grundordnung eine sach- und menschengerechte 
Zukunft. 
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Probleme der Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Papiere in Deutschland 

 
Dr. Gerd Pflaumer, Aktion Courage e.V. – SOS Rassismus 

 
 
Das Recht auf Gesundheit gehört zu den grundlegenden Menschenrechten, die für alle in 
Deutschland lebenden Menschen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus gelten. So formuliert 
die 1973 von Deutschland unterzeichnete UN-Konvention über ökonomische, soziale und 
kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt) in Art.12 das Recht aller Menschen auf den höchsten 
erreichbaren Gesundheitszustand.  
 
 
 
 
 
 
 
Der für die Einhaltung dieser Konvention zuständige UN-Ausschuss hat in einem General 
Comment ausdrücklich betont: „Medizinische Einrichtungen und ärztliche Betreuung müssen 
für alle, insbesondere für die besonders schutzbedürftigen und an den Rand gedrängten 
Gruppen der Bevölkerung der Zugang de jure, und de facto ohne Verletzung des 
Diskriminierungsverbots zugänglich sein.“ Das Recht auf Gesundheit ist auch in anderen von 
Deutschland unterzeichneten internationalen Abkommen wie z.B. der Europäischen 
Sozialcharta, der Europäischen Grundrechtecharta und dem Internationalen Abkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung verbrieft.  
In Deutschland haben Menschen ohne Papiere, d.h. ohne legalen Aufenthaltsstatus,  einen 
Rechtsanspruch auf medizinische Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.  
Unbeschadet dieser Rechtslage ist die Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Papiere in 
Deutschland stark defizitär, da die meisten Männer, Frauen und Kinder ohne Papiere aus 
Furcht vor Aufdeckung ihres Status ihr Recht auf medizinische Versorgung nicht wahrnehmen. 
Ausschlaggebend für ihr Verhalten sind die in § 87 des Aufenthaltsgesetzes festgelegten 
behördlichen Übermittlungspflichten. Danach haben öffentliche Stellen, wozu im 
Gesundheitsbereich u.a. Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft, Gesundheits- und 
Sozialämter gehören, „unverzüglich die zuständigen Ausländerbehörden zu unterrichten, wenn  
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sie von dem Aufenthalt eines Ausländers Kenntnis erlangt, der keinen erforderlichen 
Aufenthaltstitel besitzt und dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist“. Diese 
Übermittlungspflichten im elementaren Bereich der gesundheitlichen Versorgung sind in dieser 
Form unter den anderen europäischen Staaten einmalig und bilden für Menschen ohne 
Papiere die zentrale Zugangsbarriere zur gesundheitlichen Versorgung. Sie nehmen deshalb 
ihr gesetzlich verbrieftes Recht auf ärztliche Behandlung nur im äußersten Notfall wahr mit der 
Folge, dass die Chance einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung vertan wird. Der 
Krankheitsverlauf droht schwerer zu werden, vermeidbare stationäre Aufenthalte und die 
Gefahr chronischer Beschwerden können die Folge sein, wie aus Praxisberichten und 
wissenschaftlichen Untersuchungen hervorgeht. Besondere Schwierigkeiten bestehen bei 
Schwangerschaft und Geburt von Kindern ohne Papiere. Auch die Gefahren für die öffentliche 
Gesundheit im Fall von ansteckenden Krankheiten wie Tbc und AIDS u.a. dürfen nicht 
übersehen werden.  
Trotz dieser Sachlage sieht das zuständige Bundesinnenministerium (BMI) in einem 
Prüfbericht über „illegal aufhältige Migranten in Deutschland“ von 2007, zu dem sich die 
Grosse Koalition verpflichtet hatte, keinen Handlungsbedarf und verstößt damit eindeutig 
gegen die zuvor genannten internationalen Verpflichtungen, die ausdrücklich einen 
sanktionsfreien Zugang zur Gesundheitsversorgung festlegen. Das BMI verkennt, dass 
Menschenrechte einen höheren Rang als das staatliche Ordnungsrecht zur Migrationskontrolle 
haben. Die Übermittlungspflicht ist im Übrigen als Kontroll- und Abschreckungsinstrument 
untauglich, denn empirische Untersuchungen belegen, dass die Frage der 
Gesundheitsversorgung bei der Migrationsentscheidung eine untergeordnete Rolle spielt. Den 
zu uns kommenden Menschen geht es primär um Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten oder um 
die Vermeidung politischer Verfolgung.  
Ein zweiter Faktor, der die Gesundheitsversorgung erheblich erschwert, ist die schwierige 
materielle Situation der Menschen ohne Papiere, da sich nur die wenigsten unter ihnen eine 
Behandlung auf Selbstzahlerbasis finanziell leisten können. In der Regel bleibt nur der Gang 
zum Sozialamt, um die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Anspruch zu 
nehmen. Dies jedoch wird durch die Übermittlungspflicht des Sozialamts oder der Verwaltung 
öffentlicher Krankenhäuser an die Ausländerbehörden verhindert. 
Die dargestellten Probleme haben zur Folge, dass in Deutschland seit einigen Jahren 
nichtstaatliche Strukturen der Hilfe und Unterstützung kranker Menschen ohne Papiere 
entstanden sind, z.B. die Malteser Migranten Medizin oder die Medinetze in einigen größeren 
deutschen Städten. Dort wird auf ehrenamtlicher Basis eine in der Regel kostenlose ärztliche 
Behandlung durch dem Netz angeschlossene Ärzte, Hebammen, Therapeuten, Apotheker u.a.  
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vermittelt. Ferner wird um Spenden geworben, um möglichst auch kostspieligere 
Behandlungen, teuere Medikamente und Krankenhausaufenthalte finanzieren zu können. 
Diese Parallelstrukturen sind jedoch in der Regel nicht hinreichend finanziell ausgestattet und 
existieren nicht auf dem flachen Land, bilden also lediglich einen unzureichenden 
Flickenteppich in einigen Teilen Deutschlands. Sie können somit im Ergebnis eine adäquate 
und nachhaltige Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Papiere nicht sicherstellen. 
Vor dem Hintergrund dieser unbefriedigenden und gegen elementare Menschenrechte 
verstoßenden Situation fordern Kirchen, Wohlfahrtsverbände, NGOs, IPPNW, die 
Bundesärztekammer u.a. von der Bundesregierung, das Problem der unzureichenden 
Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Papiere einer strukturellen Lösung zuzuführen. 
Auf Betreiben des Katholischen Forums „Leben in der Illegalität“ haben über 400 prominente 
Persönlichkeiten aus allen gesellschaftlichen Bereichen in einem Manifest die Bundesregierung 
zum Handeln aufgefordert.  
Das Deutsche Institut für Menschenrechte und das Katholische Forum haben im März 2006 
eine bundesweite Arbeitsgruppe Gesundheit/Illegalität ins Leben gerufen, in der sich Experten 
aus der Wissenschaft, der Kommunalverwaltung, der medizinischen Praxis, der Kirchen, 
Wohlfahrtsverbände und verschiedener NGOs zusammengefunden haben, um konkrete 
Konzepte zu erarbeiten, wie der Zugang von Menschen ohne Papiere zur 
Gesundheitsversorgung verbessert werden kann. Im Vordergrund stand dabei die Suche nach 
einer praktikablen Lösung, die eine strukturelle Verbesserung der Versorgungssituation der 
Betroffenen und eine adäquate Finanzierung der Gesundheitsleistungen verspricht. Die 
zentralen Ergebnisse des Diskussionsprozesses wurden in einem im September 2007 fertig 
gestellten Bericht zusammengefasst, in dem verschiedene Vorschläge vorgestellt werden: die 
Einrichtung eines Fonds für Nichtversicherte auf Bundesebene, der Zugang von Menschen 
ohne Papiere zur Krankenversicherung, die Vermittlung von anonymen Krankenscheinen und 
der Ausbau der Gesundheitsämter. 
Die Schaffung eines Fonds für Nichtversicherte in der Rechtsform einer Stiftung wäre ein 
geeignetes Instrument zur Finanzierung der Kosten der medizinischen Versorgung, falls dafür 
wie z.B. in den Niederlanden öffentliche Mittel zur Verfügung gestellt würden. Private Spenden 
allein reichen dafür nicht aus. Die Fondslösung wird jedoch bisher von der Politik mit der 
Begründung abgelehnt, finanzielle staatliche Leistungen seien für Menschen ohne Papiere 
nicht zulässig. Dabei wird verkannt, dass im Asylbewerberleistungsgesetz schon heute 
Rechtsansprüche dieses Personenkreises mit finanziellen Folgen für öffentliche Haushalte 
anerkannt sind. In München und einigen weiteren deutschen Städten sind lokale Fonds für  
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Nichtversicherte in Form gemeinnütziger Vereine gegründet worden, die jedoch ausschließlich 
über private Spenden finanziert werden. 
Beim Zugang von Menschen ohne Papiere zur Krankenversicherung ist zwischen Gesetzlicher 
(GKV) und privater Krankenversicherung zu unterscheiden. Zwar haben Personen, die sich in 
Beschäftigungsverhältnissen befinden, formal Ansprüche aus der GKV. In der Praxis können 
sie diese Rechte jedoch nicht wahrnehmen, weil die GKV als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts den behördlichen Übermittlungspflichten gemäß § 87 AufenthGes unterliegt. Für die 
private Krankenversicherung gilt diese Übermittlungspflicht nicht. Private Krankenversicherer 
können nach Einführung der Gesundheitsreform 2007 auch niemanden zurückweisen 
(Kontrahierungszwang). Ein praktisches Problem stellt jedoch die Höhe der 
Versicherungsprämie dar, deren Höhe für die meisten Menschen ohne Papiere der Erfahrung 
nach weit über ihrer Leistungsfähigkeit liegt. Die theoretisch mögliche Reduzierung der Prämie 
aufgrund mangelnder finanzieller Mittel ginge nur unter Einschaltung des Sozialamts, das der 
Übermittlungspflicht an die Ausländerbehörde unterliegt.  
Das Modell des anonymen Krankenscheins beruht auf der Überlegung der Zwischenschaltung 
einer nichtstaatlichen lokalen Beratungsstelle, z.B. eines Medinetzes oder einer ärztlich 
geleiteten Institution, um so die Übermittlungspflicht zu umgehen. Die Beratungsstelle würde 
die Bedürftigkeit sowie Art und Umfang der ärztlichen Behandlungsnotwendigkeit des 
Betroffenen prüfen, mit den anonymisierten Daten beim Sozialamt einen Krankenschein nach 
Asylbewerberleistungsgesetz beantragen und den vom Sozialamt ausgestellten und ihr 
zugeschickten Krankenschein dem Betroffenen aushändigen, der damit zum Arzt oder ins 
Krankenhaus geht, die wie bei einem Asylbewerber mit dem Krankenschein beim Sozialamt 
abrechnen. Denkbar wäre auch ein weniger bürokratisches Verfahren, in dem die 
Beratungsstelle den Krankenschein im Auftrag des Sozialamts selbst ausgibt. Dieses in der 
Praxis bereits einmal erprobte Modell scheitert zur Zeit ähnlich wie ein öffentlich finanzierter 
Fonds daran, dass sich die Politik weigert, öffentliche Mittel für Menschen ohne Papiere 
aufzuwenden, d.h. die Sozialämter dürfen derartige Krankenscheine nicht abrechnen. 
Staatliche Gesundheitsämter haben die Aufgabe, übertragbaren Krankheiten vorzubeugen. 
Infolge der ärztlichen Schweigepflicht sind die behandelnden Ärzte und ihr Hilfspersonal bei 
Menschen ohne Papiere von der Übermittlungspflicht an die Ausländerbehörden 
ausgenommen. Durch eine Ausweitung der Aufgaben auf andere Infektionskrankheiten könnte 
eine Grundlage für die anonyme und kostenfreie Gesundheitsversorgung von Menschen ohne 
Papiere geschaffen werden. Dies setzt jedoch die bisher politisch nicht vorhandene 
Bereitschaft des Gesetzgebers zur Änderung der Bundes- und Landesgesetze voraus, in 
denen die Aufgaben der Gesundheitsämter geregelt sind. 
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In seiner Zusammenfassung kommt der Bericht der Bundesarbeitsgemeinschaft zu dem 
Ergebnis, dass die diskutierten Vorschläge auf Grund der bestehenden gesetzlichen und 
finanziellen Beschränkungen allenfalls sehr begrenzte und provisorische lokale 
Teilverbesserungen bieten. Die Bundesarbeitsgruppe empfiehlt daher, menschenrechts-
konforme Lösungen für Menschen ohne Papiere zu entwickeln, konkret „die gesetzlichen 
Übermittlungspflichten des Aufenthaltsgesetzes in Recht und Rechtspraxis soweit 
einzuschränken, wie es für die Wahrnehmung der sozialen Rechte im Bereich der 
Gesundheitsversorgung notwendig ist“. In der Praxis bedeutet dies, dass die Leiter und 
Angestellten von öffentlichen Krankenhäusern, Sozialämtern und Beratungsstellen von der 
Meldepflicht ausgenommen werden. 
Trotz der im August 2007 in Kraft getretenen Änderung in § 96 AufenthGes, wonach die 
Strafbarkeit wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt im Fall humanitärer Hilfe aufgehoben 
worden ist, bestehen weiterhin Unklarheiten im Blick auf den Personenkreis. Eindeutig 
ausgenommen sind laut BMI auf jeden Fall Ärzte und alle im medizinischen und 
sozialpsychologischen Bereich tätigen Personen. Die Bundesarbeitsgruppe empfiehlt daher 
eine gesetzliche Klarstellung, dass die berufsspezifische Hilfe zur Wahrnehmung sozialer 
Rechte (humanitäre Hilfe) nicht als Beihilfe nach § 27 StGB bewertet wird. 
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Das Eingangsreferat zum Thema Medizinische Versorgung wurde gehalten von Dr. Gerd Pflaumer. 
Inhaltlich verwandte er die vom Deutschen Institut für Menschenrechte herausgegebene   Studie  zum 
Recht auf Gesundheit von Frauen, Männern und Kinder, die ohne Papiere in Deutschland leben. Dr. 
Pflaumer war einer der maßgeblichen Mitarbeiter  in der Bundesarbeitsgruppe Gesundheit/Illegalität. 
(vgl. hierzu: Deutsches Institut für Menschenrechte Hrsg „Frauen, Männer und Kinder ohne Papiere in 
Deutschland – Ihr Recht auf Gesundheit“ , Berlin, 11/2008). 
 
Die anschließende Diskussion ergab folgende Schwerpunkte: 
 
·  das derzeitige Hilfsangebot gleicht einem Flickenteppich, es fehlt an Transparenz für die 

Hilfesuchenden und an Unterstützung von ehrenamtlichen Hilfsangeboten (z.B. Migrantenmedizin) 
·  Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der Bevölkerung muss geleistet werden, Begriff 

„Illegalität“ muss heraus aus der kriminellen Zone 
 
 
 
 
 
 
·  Die Meldepflicht und Strafbarkeit für handelnde Personen (Ärzte, u.a.) ist rechtlich definitiv 

zu klären, weitere politische Einflussnahme ist dringend erforderlich, Verstärkung und mehr 
Vernetzung der Lobbyarbeit mit Ärztekammern, Krankenhäusern und kirchlichen 
Institutionen   

·  Musterprozessführung gegen BRD wg. Einhaltung internationaler Abkommen (z.B. 
Kinderrechtskonvention) 

·  Insgesamt gilt es die vorhandenen Ressourcen zu modifizieren, z.B. durch Erweiterung der 
Aufgabenstellung der Gesundheitsämter (am Beispiel AIDS)  

·  Schutzräume für kranke und besonders hilfsbedürftige Personen sind zu schaffen (Gewaltopfer, 
Kinder, Betagte u.a.) 

·  Finanzmodelle (wie Fonds, anonyme Krankenscheine) sind mit politischen Handlungsträgern 
verstärkt zu diskutieren 

·  Fachgremien sind in Kommunen zu bilden, um Handlungswege zu eruieren und umzusetzen. 
 
 
gez. Reingard Ries  
Diakonisches Werk Stadtverband e.V.  
ProMigration 
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Bildung und Ausbildung irregulärer Kinder und Jugendlicher 
 

Maren Wilmes 
 
 
 
 
 
 
 
Beschulung - Rechtslage  
 
Im Niedersächsischen Schulgesetz ist die Schulpflicht an den Wohnsitz geknüpft.  
 
§63(1) NSchG:  

• Wer in Niedersachsen seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seine 
Ausbildungs- oder Arbeitsstätte hat, ist nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zum 
Schulbesuch verpflichtet.  

Damit sind irreguläre Kinder nicht explizit ausgenommen, werden jedoch auch nicht explizit 
genannt.  
 
Die Schulpflicht für irreguläre Kinder über den Wohnsitz ist dabei strittig:  
 

• Nach § 6 NMG gilt: Wohnung im Sinne dieses Gesetzes ist jeder umschlossene Raum, 
der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird. (§6 NMG)  
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• Fodor/Peter sehen eine Schulpflicht über den Wohnsitz in ihrem Gutachten für 
gegeben, da Kinder statusloser Eltern einen Wohnsitz vorweisen können (2005:7f).  

 
• Der Parlamentarische Gutachterdienst des Landes NRW sieht dies in seinem 

Gutachten anders: Der Wohnsitz ist auf den Ort einer rechtlich erlaubten Niederlassung 
beschränkt (Heiermann/Glende 2004: 4)  

 
• Das BMI schreibt dazu in seinem Bericht zum Prüfauftrag Illegalität: Schulpflicht ist an 

Voraussetzungen geknüpft, die einen längerfristigen, verfestigten Aufenthalt oder eine 
Prognose über den Aufenthalt erforderten, der bei illegal aufhältigen Kindern nicht 
möglich ist. (BMI 2007: 24)  

 
 
Zum Vergleich in NRW: Hier gibt es eine eindeutig geregelte Schulpflicht irregulärer Kinder, die 
auch das BMI in seinem Bericht unterstreicht.  
 
§ 34 (1) SchulG NRW:  

• Schulpflichtig ist, wer in Nordrhein-Westfalen seinen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt oder seine Ausbildungs- oder Arbeitsstätte hat.   

Dies wird jedoch durch den § 34 (6) SchulG NRW ergänzt, wo es heißt:  
• Die Schulpflicht besteht für Kinder von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und 

allein stehende Kinder und Jugendliche, die einen Asylantrag gestellt haben, sobald sie 
einer Gemeinde zugewiesen sind und solange ihr Aufenthalt gestattet ist. Für 
ausreisepflichtige ausländische Kinder und Jugendli che besteht die Schulpflicht bis 
zur Erfüllung ihrer Ausreisepflicht (…). 

 
�  Da rechtlich irreguläre Kinder dieser Gruppe der ausreisepflichtigen ausländischen Kindern 
und Jugendlichen zugeordnet werden, sind sie damit in NRW, wie auch in Bayern, eindeutig 
schulpflichtig.  
 
 
Zudem gilt eine Meldepflicht von Schul- und Kindergartenleitung öffentlicher Einrichtungen 
gem. § 87 (1) AufenthG. Diese führt zu großen Unsicherheiten bei Schulleitern und 
Kindergartenleitungen auch in Bundesländern wie NRW, wo diese Kinder schulpflichtig sind.  
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Zum Schulanmeldeverfahren in Niedersachsen:  
 

– Es ist nicht über rechtliche Verordnungen geregelt. 
– Die Erfragung des Aufenthaltsstatus des Kindes ist nicht geregelt und Sache 

des Schulträgers (also des Leiters..!)  
 
 
Kindergarten  
 

• Irreguläre Kinder haben keinen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz  
 

• Die Kindergartenleitung unterliegt den Mitteilungspflichten, „soweit sie im Rahmen ihrer 
administrativen Zuständigkeit Kenntnis über ausländerrechtlich relevante Umstände 
(…) erlangt hat“ (Fodor/Peter 2005:53) 

 
• Streng geregeltes administratives Verfahren bei der Aufnahme (aber auch noch von 

den einzelnen Verfahren in der Kommune abhängig):  
– Vorlage der Meldebescheinigung und zur Erhebung des Elternbeitrages 

Mitteilung beim örtlichen Jugendamt  
– Prüfung im Laufe des Verfahrens, ob das Kind bei der Kommune angemeldet ist  
– Weitergabe an die Ordnungsbehörde, falls dies nicht der Fall sein sollte  

 
 
Zugang zu Bildungseinrichtungen – Das Beispiel Köln   
 

• Kindergarten:  
• Vermittlung in Kindergarten schwierig; Zugang vor allem „inoffiziell“ über 

Beratungseinrichtungen;  
• Individuelle Lösungen mit der Kindergartenleitung 
• Möglichkeit: „Gastkind“ 

 
• Schule:  

• Unsicherheit bei Schulträgern hinsichtlich der Beschulung irregulärer Kinder 
• Vermittlung in Grundschulen mit Hilfe von Beratungseinrichtungen über zumeist 

private Kontakte zu Schulleitern/ Lehrern teilweise möglich  
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• Einseitige Belastung weniger aufnahmebereiter Schulen  
• Schüler teilweise „schwarz“ in der Schule, d.h. sie bekommen kein 

Abschlusszeugnis und sind nicht versichert 
• Schwierig ist der Übergang in die Sekundarstufe I (Realschule, Gymnasium) 

 
 
 
Lösungsansätze  
 
Das Beispiel Freiburg  
 
Stellungnahme der Stadt Freiburg zur Meldepflicht von Schulleitern (2003)  
 

• Eine Erfassung des ausländerrechtlichen Status beim Schulaufnahmeverfahren ist 
unerheblich  

 
• Werden von den Schulen danach keine diesbezüglichen Daten erhoben, besteht auch 

keine Mitteilungspflicht der Schulleiter/-innen oder der Schulbehörde an die 
Ausländerbehörde  

 
• Das staatliche Schulamt teilt diese Auffassung: Grundsatz in Artikel 11 Abs. 1 der 

Landesverfassung von Baden-Württemberg besagt:  
Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das 
Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung bestätigt.  

 
Siehe dazu die Dokumente unter: 
http://www.joerg-alt.de/Politisches/Kommunen/Freiburg/freiburg.html 
 
 
Das Beispiel München  
 
Stadtratsbeschluss (2004) im Rahmen der Diskussion um die Münchener Studie (Anderson 
2003)  
 

• Irreguläre Kinder in Bayern schulpflichtig   
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• Stellungnahme des Schulreferats:  
– Welche Fragen die Schulleitung stellt und welche Nachweise sie verlangt und 

als ausreichend ansieht im Rahmen von Schulaufnahmeverfahren liegt in ihrer 
eigenen Entscheidungshoheit als Leitung der „Behörde“.  

– Weder aus schulrechtlicher noch aus ausländerrechtlicher Sicht besteht eine 
Verpflichtung, Nachweise zum Aufenthaltsstatus zu verlangen.  

– „Nur soweit sie im Rahmen ihrer Amtsgeschäfte eine positive Kenntnis – bloße 
Vermutungen reichen nicht aus – von in § 76 Abs. 2 AuslG genannten 
Umständen erhält, muss sie diese Umstände der Ausländerbehörde mitteilen.“ 

 
• Erklärung des Schulreferates an die einzelnen Schulleitungen (2005) – seitdem keine 

negativen Rückmeldungen mehr an Beratungseinrichtungen oder die zuständige 
Mitarbeiterin im Soziadezernat zu Schwierigkeiten bei der Einschulung.  

 
Siehe die Dokumente unter: 
http://www.joerg-alt.de/Politisches/Kommunen/Muenchen/muenchen.html 
 
 
 
Reaktionen auf Bundesebene 
 
Reinhard Glindel, MdB,CDU/CSU- Bundestagsfraktion, Mitglied im Innenausschuss  
auf der  Tagung „Illegalität“, Berlin, 07. März 2008: 
 
 

• Signalisiert „Gesprächsbereitschaft im Bereich Schule“ 
• „Es ist zu reden über das Ausmaß der Mitteilungs- und Übermittlungspflicht für Lehrer, 

Schulleiter und Leiter von öffentlichen Kindergärten“ 
• Bildung als Menschenrecht  
• Vorrang des Kindeswohls  
• Eröffnung einer Lebensperspektive in den Heimatländern  
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Handlungsoptionen:  
 

• Herausnahme des Schul- und Kindergartenpersonals aus der Meldepflicht 
(Bundesebene) 

 
• Klarstellung in den Schulgesetzen der Länder/rechtlichen Verordnungen, dass der 

Aufenthaltsstatus eines Kindes irrelevant für die Anmeldung in der Schule ist. 
(Landesebene) 

 
• Erklärung der Kommune an die Schulleitungen, dass der Aufenthaltsstatus eines 

Kindes irrelevant für die Anmeldung in der Schule ist (Kommune) 
 
• Nachdenken über individuelle kommunale Abrechnungs- und Aufnahmeverfahren für 

irreguläre Kinder in Kindergärten. (Kommune)  
 
 
Literatur:  
 
Bundesministerium des Inneren (2007). Illegal aufhältige Migranten in Deutschland. Datenlage, 

Rechtslage, Handlungsoptionen. Bericht des Bundesministeriums des Inneren zum 
Prüfauftrag „Illegalität“ aus der Koalitionsvereinbarung vom 11. November 2005, Kapitel 
VIII 1.2. unveröffentlichtes Manuskript.  

 
Fodor, Ralf/ Peter, Erich (2005). Aufenthaltsrechtliche Illegalität und soziale Mindeststandards. 

Das Recht des statuslosen Kindes auf Bildung. Rechtsgutachten im Auftrag der Max-
Träger-Stiftung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Berlin/Bremen. 

Fodor, Ralf (2001). Rechtsgutachten zum Problemkomplex des Aufenthaltes von 
ausländischen Staatsangehörigen ohne Aufenthalt und ohne Duldung in Deutschland. 
In: Alt, Jörg/ Fodor, Ralf. Rechtlos? Menschen ohne Papiere. (S. 125-218). Karlsruhe.  

Heiermann, Claudia/ Glende, Andrea (2004). Schulpflicht und Schulrecht ausländischer Kinder. 
Parlamentarischer Beratungs- und Gutachterdienst. Landtag Nordrhein-Westfalen. 13. 
Wahlperiode. Information 13/0986.  

 
als Pdf: Präsentation Maren Wilmes.pdf 
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Input: Maren Wilmes 
Moderation: Sigmar Walbrecht 

 
 
Handlungsbedarfe 
 

·  Mitteilungspflicht für LeiterInnen von Schulen und Kindertagesstätten/ 
Kindergärten 

LeiterInnen der Schulen und Kitas brauchen die Gewissheit, dass sie nicht 
mitteilungspflichtig nach § 87 AufenthG sind, wenn sie über den illegalen 
Aufenthalt eines Kindes/ Jugendliche erfahren. Es muss sichergestellt werden, 
dass die Abfrage des Aufenthaltsstatus bei der Anmeldung nicht notwendig ist. 
 
 
 
 
 
 
 

·  Anmeldeverfahren  
Beim Anmeldeverfahren muss ausgeschlossen werden, dass dem Ordnungsamt 
der (nicht vorhandene) Aufenthaltsstatus mitgeteilt bzw. offensichtlich wird. 
 

·  Schulpflicht 
Es muss eine eindeutige Klärung bzw. Klarstellung im Niedersächsischen 
Schulgesetz her, dass auch Kinder/Jugendliche ohne Aufenthaltsstatus 
schulpflichtig sind. 
 

·  Finanzierung und Versicherung 
Es muss die Finanzierung eines Kita-Platzes oder Schulplatzes sowie die 
Versicherung des Kindes/Jugendlichen geklärt werden. Es muss ggf. ein 
Ausgleich zwischen den verschiedenen Kitas und Schulen hergestellt werden. 
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Umsetzungsvorschläge 
 

·  Gespräche mit LeiterInnen von Schulen und Kitas 
Die LeiterInnen der Kitas und Schulen in Hannover sollten zu einem Gespräch 
mit Mitgliedern des Runden Tisches und ggf. der Verwaltung eingeladen 
werden, um von ihnen ihre konkreten Erfahrungen und Probleme bzgl. 
Kinder/Jugendlicher ohne Aufenthaltsstatus zu erfahren und daran mögliche 
Handlungsoptionen zu diskutieren. 
 

·  Initiative der Stadt 
Von Seiten der Stadt wird eine Klärung im Niedersächsischen Schulgesetz 
vorangetrieben, die besagt, dass alle Kinder unabhängig vom Aufenthaltsstatus 
schulpflichtig sind. Dies sollte auch in Bezug eines Anspruches auf einen Kita-
Platz geschehen. 
 
Die Stadt Hannover fordert (ggf. über den deutschen Städtetag) den 
Innenausschuss des Bundestages auf, die Ankündigung, dass die Schulpflicht 
und das Recht auf Bildung für Kinder/Jugendliche ohne legalen Aufenthalt, 
sicher gestellt werden soll, umzusetzen. 
 

·  Einrichtung eines städtischen Gremiums 
Der Stadt Hannover wird eine Frist mitgeteilt, bis zu der ein Gremium unter 
Beteiligung des Runden Tisches eingerichtet wird, um konkrete Vorschläge der 
im lokalen Integrationsplan genannten Ziele bzgl. Menschen ohne legalen 
Aufenthalt umzusetzen. 
 
 
Hannover, 02.04.2008 
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Irreguläre Migration und Arbeitswelt. Aktuelle politische Ansätze für einen humanitären 

Umgang 

 

Norbert Cyrus (Universität Oldenburg) 

 

Irreguläre Zuwanderung und unangemeldete Beschäftigung in den EU-Mitgliedsstaaten wird in 
der europäischen Politik zunehmend zum Gegenstand politischer Initiativen und europäischer 
Rechtssetzung. Dabei ist festzustellen, dass die Vorschläge umso restriktiver werden, je mehr 
Kompetenzen die EU bei der Rechtssetzung in diesen Bereichen erhält. Die vorgeschlagenen 
und vorrangig umgesetzten Maßnahmen konzentrieren sich auf Intensivierung der 
Migrationskontrolle an den Außengrenzen (Zugangsverhinderung) und im Inland (Personen- 
und Arbeitsplatzkontrollen).  

 

 

 

In der politischen Diskussion über irreguläre Einwanderung wird inzwischen die  Bedeutung der 
Schattenwirtschaft stärker betont: Die Europäische Kommission vertritt die Auffassung, dass 
die Möglichkeit der unangemeldeten Beschäftigung in der Schattenwirtschaft eine der 
Hauptursachen für irreguläre Einwanderung ist, die es zu bekämpfen gilt. Daneben werden 
aber Vorschläge für einen unterstützenden Umgang mit nicht angemeldet beschäftigten 
Wanderarbeiterinnen und –arbeitern ohne Aufenthaltsstatus aufgenommen. Die 
Entscheidungen der EU haben erhebliche Auswirkungen auf die nationalen Politiken und 
sollten deshalb sorgfältig beobachtet und kritisch begleitet werden. In diesem Beitrag möchte 
ich nach einer Darstellung der Situation in Deutschland auf aktuelle Entwicklungen in der 
europäischen Politik eingehen. 
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Ansätze zum Umgang mit nicht angemeldeter Beschäfti gung in Deutschland 

 

Eine im Jahr 2006 für das Internationale Arbeitsamt (IAA) erstellte Studie über 
„Menschenhandel und Arbeitsausbeutung in Deutschland“ dokumentiert Fälle extremer 
Ausbeutung von Wanderarbeitern. Dabei wurde deutlich, dass nicht nur illegal beschäftigte 
ausländische Wanderarbeiter dem Risiko ausgesetzt sind, Opfer von Ausbeutung zu werden, 
sondern auch legal zugelassene Wanderarbeiter. Im Augenblick werden im Rahmen der 
Beschäftigungsverordnung pro Jahr etwa 350.000 Arbeitsgenehmigungen für neu einreisende 
ausländische Arbeitskräfte erteilt. Die größte Gruppe bilden die nur zeitlich befristet 
zugelassenen Werkvertragsarbeitnehmer und Saisonarbeitskräfte.  

Zusätzlich ist in Deutschland eine erhebliche Zahl von Wanderarbeitern illegal beschäftigt, vor 
allem in privaten Haushalten, im Baugewerbe, im Hotel- und Gastronomiebereich und in der 
Landwirtschaft. Von Behörden und auch den Gewerkschaften wird einseitig und undifferenziert 
eine „Sozialschädlichkeit“ illegaler Beschäftigung beklagt. Es wird unterstellt, dass 
einheimische Arbeitskräfte durch illegale Beschäftigung ihren Arbeitsplatz verlören. Gefordert 
werden mehr Kontrollen, schärfere Gesetze und härtere Bestrafung von Schwarzarbeitern. 
Verschwiegen wird, dass einige Formen der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung 
durchaus auch positive ökonomische Gesamtwirkung aufweisen. Letztlich profitieren 
Konsumenten in bestimmten Marktsegmenten mit niedrigeren Preisen für Waren und 
Dienstleistungen. Weitgehend ignoriert wird, dass im Zusammenhang mit der Beschäftigung 
von Wanderarbeitern ein erhöhtes Risiko besteht, Opfer von Ausbeutung zu werden. 

Durch Dokumentationen und Reportagen in Medien aber auch durch wissenschaftliche 
Untersuchungen sollte die deutsche Öffentlichkeit eigentlich darüber informiert sein, dass ein 
rechtsfreier Raum mit Verletzung menschenrechtlicher und arbeitsrechtlicher Standards 
besteht. Die Palette möglicher Verstöße ist breit: An erster Stelle ist das teilweise oder 
vollständige Vorenthalten vereinbarten Lohns zu nennen. Sodann sind massive Verletzungen 
von Arbeitschutz- und Arbeitszeitbestimmungen weit verbreitet. Schließlich werden 
Wanderarbeiter bei Unfall oder Krankheit nicht medizinisch versorgt, sondern von Arbeitgebern 
entlassen  und ausgesetzt.  Betroffene  Wanderarbeitnehmer sehen  keine Möglichkeit,  vorent- 
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haltenen Lohn einzuklagen oder die Einhaltung geltender Beschäftigungsstandards 
einzufordern. Sie sind über bestehende Ansprüche und auch die Wege zur Durchsetzung 
dieser Rechte nicht informiert.  

Dabei bietet das deutsche Recht auch ausländischen Wanderarbeitern einen weitgehenden 
rechtlichen Schutz. Prinzipiell haben alle Wanderarbeiter - unabhängig vom Aufenthaltsstatus - 
Anspruch auf Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen zur Regelung von 
Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutz und Arbeitszeit. Weiterhin besteht Anspruch auf Lohn für 
die faktisch geleistete Arbeit. Arbeitgeber dürfen also keinesfalls die Lohnauszahlung mit 
Hinweis auf eine illegale Beschäftigung oder illegaler Aufenthalt verweigern. Schließlich 
besteht bei Arbeits- und Wegeunfällen auch Anspruch auf Leistungen aus der 
Berufsunfallversicherung. Auch die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenkasse ist 
gegeben. Die Durchsetzung von Rechten wird jedoch durch die Situation der 
grenzüberschreitenden vorschriftswidrigen Beschäftigung erschwert. Denn tatsächlich führt die 
Aufdeckung eines Verstoßes gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen zur Festnahme und 
Ausweisung. Ausbeuterische Arbeitgeber weisen daher gerne darauf hin, dass Wanderarbeiter 
als Ausländer beim bekannt werden vorschriftswidriger Beschäftigungsverhältnisse von den 
deutschen Behörden nicht unterstützt, sondern bestraft werden. Durch eine vorrangige 
Verfolgung aufenthaltsrechtlicher Bestimmungen werden Wanderarbeiter faktisch rechtlich 
ausgegrenzt. Wanderarbeiter sind daher überzeugt, dass sie keinen Zugang zum Recht haben 
und keinen rechtlichen Schutz genießen. 

 

Ausbeuterische Arbeitgeber nutzen fehlende Rechtssicherheit aus 

Unter diesen Bedingungen arrangieren sich Wanderarbeiter auch mit Arbeits- und 
Lohnverhältnissen, die sie freiwillig nicht akzeptieren würden. Denn Wanderarbeiter haben viel 
zu verlieren. Selbst ein Entgelt, das weit unterhalb des in Deutschland üblichen tariflichen oder 
ortsüblichen Lohnes liegt, kann ein sehr attraktives und hohes Einkommen bilden, wenn er 
oder sie das verdiente Geld im Herkunftsland ausgibt. Mit einem Lohn, der aus deutscher Sicht 
als Hungerlohn bezeichnet werden muss, konnten Wanderarbeiter aus mittel- und 
osteuropäische  Staaten  den  Lebensstandard  für  sich  und  ihre   Familien  nicht  nur  halten, 
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sondern auch erhöhen. Durch die Einnahmen aus der Wanderarbeit werden Häuser renoviert 
und gebaut, die Ausbildung der Kinder finanziert, Autos gekauft oder ein eigener Betrieb 
eröffnet. Vor dem Hintergrund dieses Erfolges sehen sich viele Wanderarbeiter als 
„Selbstunternehmer“, die aufgrund eigener Anstrengung und Willenskraft ihr Leben erfolgreich 
meistern. Legal und illegal beschäftigte Wanderarbeiter sind stolz auf das durch eigene Arbeit 
Erreichte.  

Die Zufriedenheit beruht jedoch in den meisten Fällen auf sehr unsicheren Grundlagen, denn 
die Beschäftigung von Wanderarbeitern erfolgt überwiegend auf einer befristeten und 
ungeschützten Basis und bietet keine Zukunftssicherheit. Aufgrund der rechtlichen 
Unsicherheit kann ein kleiner Anlass die betroffenen Menschen in eine prekäre Situation 
stürzen, denn Arbeitgeber lösen ein Arbeitsverhältnis einfach auf, sobald ein Wanderarbeiter 
sich über Arbeits- und Lohnbedingungen beschwert oder erkrankt. Außerdem kann es sein, 
dass noch nicht einmal der in Aussicht gestellte Lohn ausgezahlt wird. Aus der Arbeit von 
Beratungsstellen und Gewerkschaften sowie einschlägigen Studien ist bekannt, dass 
Wanderarbeiter häufig um einen Teil oder sogar den ganzen Lohn geprellt werden. Sie sehen 
in der Regel keine Möglichkeiten, ihre Ansprüche anzumelden und durchzusetzen, da sie über 
ihre Rechte und Ansprüche sowie die Möglichkeiten der Durchsetzung nicht informiert sind. 

Auch legal beschäftigte Werkvertragsarbeitnehmer stehen unter enormen Druck und werden 
dazu gebracht, auf Leistungen und Rechte zu „verzichten“, auf die sie eigentlich Anspruch 
haben. Vor dem Hintergrund fehlender Beschäftigungsalternativen unterwerfen sich 
Wanderarbeiter den angebotenen vorschriftswidrig ungünstigeren Arbeits- und 
Lohnbedingungen. Wenn die disziplinierende Macht des Marktes nicht ausreicht, wenden 
ausbeuterische Arbeitgeber bewusst auch kriminelle Mittel an, um Wanderarbeiter gefügig zu 
machen: So werden Arbeiter auf geltende Vorschriften nicht hingewiesen oder vorsätzlich 
falsch informiert, mit Lohnabzügen oder Entlassung bedroht und im Extremfall mit Androhung 
oder sogar Anwendung von Gewalt eingeschüchtert. Die fehlende Rechtssicherheit und 
Konfliktfähigkeit der Wanderarbeiter stellt eine erhebliche Verwundbarkeit dar, die von 
unseriösen Arbeitgebern skrupellos ausgenutzt wird. 
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Gezielte Maßnahmen zum Schutz von Wanderarbeitern 

Zurzeit wird auf internationaler Ebene intensiv über die rechtliche und soziale Lage von 
Wanderarbeitern diskutiert. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass bei der 
grenzüberschreitenden Beschäftigung eine Schutzlücke besteht, durch die sowohl die arbeits- 
und sozialrechtlichen Vorschriften des Herkunftslandes als auch des Arbeitslandes unterlaufen 
oder vollständig missachtet werden. Auf internationaler Ebene wird daher über eine Festlegung 
international verbindlicher Mindestnormen bei der Beschäftigung von Wanderarbeitern durch 
Konventionen und Abkommen debattiert. Die betroffenen Wanderarbeiter werden in dieser 
Diskussion allerdings nicht als handelnde Akteure betrachtet, sondern vor allem als hilflose 
Opfer skrupelloser Menschenhändler und Ausbeuter. So sollen Sozialpartner und staatliche 
Behörden gemeinsam dafür sorgen, dass verbindliche rechtliche Bestimmungen durch 
schärfere Kontrollen und effektive Anwendung von Gesetzen „von oben herab“ durchgesetzt 
werden.  

Ein aktuelles Gutachten des Bundesrechnungshofes hat allerdings erhebliche Zweifel 
geäußert, dass die von den Behörden und der Politik versprochenen präventiven und 
abschreckenden Wirkungen tatsächlich erreicht werden und fordert eine unabhängige 
Evaluation und Wirkungsanalyse der überaus teuren Arbeitsmarktkontrollen. Der 
Bundesrechnungshof weist darauf hin, dass nur ein kleiner Teil der verhängten Bußgelder von 
10-20 % tatsächlich vollstreckt wird. Auch die Rückforderungen vorenthaltener Steuern und 
Sozialabgaben erfolgt nur im geringen Umfang von maximal 10 %. Somit stehen die angeblich 
erzielten Einnahmen aus der Aufdeckung nicht angemeldeter Beschäftigung nur auf dem 
Papier und der Steuerzahler, der die Finanzkontrolle Schwarzarbeit pro Jahr mit etwa 400 
Millionen Euro finanziert, zahlt in Wirklichkeit also drauf.    

Die bisherigen Erfahrungen mit Arbeitsmarktkontrollen zeigen, dass die Durchsetzung 
geltender Standards ohne eine effektive Einbeziehung von Arbeitnehmern nur relativ geringe 
Erfolge zeigt. Ohne Aussagen der betroffenen Arbeitnehmer lässt sich das tatsächliche 
Ausmaß illegaler und ausbeuterischer Beschäftigung kaum gerichtsfest ermitteln. Die 
vorrangige Kriminalitätsbekämpfung hat sogar kontraproduktive Effekte, da betroffene 
ausländische   Wanderarbeiter  im  Falle der  Aufdeckung  vorschriftswidriger oder illegaler  Be- 
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schäftigungsbedingungen mit der Aufforderung zur Ausreise oder sogar der Androhung eines 
Verfahrens wegen illegalen Aufenthalts bedroht werden. Unter diesen Umständen sehen 
Wanderarbeiter Kontrollen als gegen sich gerichtet an und sind nicht zur Kooperation mit den 
Ermittlungsbehörden bereit. Eine rein mechanische Verschärfung der Kriminalitätsbekämpfung 
ohne Anreize für betroffene Arbeitnehmer zur Zusammenarbeit ist daher wenig effektiv, wie 
das aktuelle Beispiel der Einführung des Straftatbestandes des Menschenhandels zum Zweck 
der Arbeitsausbeutung belegt.  

Seit dem 19. Februar 2005 wird nicht mehr wie bisher allein der Menschenhandel zum Zweck 
der sexuellen Ausbeutung (Zwangsprostitution, § 232 StGB), sondern auch der 
Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 233 StGB) mit Freiheitsstrafe 
zwischen sechs Monaten und zehn Jahren bestraft. In der Praxis wird die neue Regelung von 
den Kontrollbehörden allerdings bisher kaum angewandt. Zum einen sind die 
Verfolgungsbehörden über die neuen Strafbestimmungen nicht hinreichend informiert und 
geschult. Darüber hinaus haben die neuen Vorschriften keine grundlegende Stärkung der 
Rechtsunsicherheit für beschäftigte Wanderarbeiter gebracht. Nach wie vor werden auch Opfer 
des Menschenhandels zum Zweck der Arbeitsausbeutung in der Regel als Straftäter gegen 
das Aufenthaltsrecht aufgegriffen und über bestehende Rechte und Ansprüche nicht informiert.  

 

Von der Kriminalitätsbekämpfung zur Durchsetzung von Rechten 

Der politische Umgang mit unangemeldeter Beschäftigung von Wanderarbeitern ist durch eine 
grundlegende Doppelbödigkeit gekennzeichnet.  Trotz des Verbots ist die unangemeldete  
Beschäftigung von Wanderarbeitern in bestimmten Bereichen ein Massenphänomen -  ohne 
dass irgendeine Lobby dies offen fordern würde oder rechtfertigen müsste. Weil sich zum 
Beispiel Familien für die Pflege ihrer älteren Mitglieder informell behelfen, können die politisch 
Verantwortlichen einen offensichtlich bestehenden Bedarf an Pflegekräften einfach ignorieren. 
Es ist aber bezeichnend, dass der Gesetzgeber bei der Reform des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes nach einer aufgeregten Debatte beschloss, dass die zuständigen 
Behörden nicht einfach in privaten Haushalten kontrollieren dürfen und dass illegale 
Beschäftigung in   Haushalten nicht  als   Straftat, sondern nur als   Ordnungswidrigkeit verfolgt 
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wird. Dagegen wird der illegale Aufenthalt der abhängig Beschäftigten als Straftat eingestuft. 
Die Behörden achten sehr genau darauf, dass Wanderarbeiter die aufenthaltsrechtlichen 
Bestimmungen nicht verletzen. Sie bestehen aber bisher nicht darauf, dass Arbeitgeber die 
verbindlichen Rechte einhalten und zum Beispiel ausstehenden Lohn tatsächlich auszahlen. 
Die bisher vorrangig verfolgten Ansätze einer repressiven Kriminalitätsbekämpfung führen eher 
dazu, die Rechtlosigkeit und Schutzlosigkeit von Wanderarbeitern zu verschärfen. Die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen führen im Ergebnis dazu, dass Wanderarbeiterinnen ohne 
Aufenthaltsstatus ohne rechtlichen Schutz bleiben und als willige und billige Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. Insgesamt macht der gegenwärtige Umgang mit illegaler Arbeitsmigration 
den Eindruck, als ob die Politik eine Beschäftigung dieser schutzlosen Wanderarbeiterinnen in 
bestimmten Bereichen und in einem bestimmten Umfang durchaus billigend in Kauf nimmt.   

Wenn die illegale Beschäftigung von Wanderarbeitern aber nicht verhindert werden kann (oder 
soll), dann wird die Gewährleistung eines effektiven Schutzes vor Ausbeutung zu einer 
staatlichen Pflichtaufgabe. Als wohl größtes Hindernis für eine ganzheitliche politische 
Bearbeitung illegaler Einwanderung unter Berücksichtigung menschenrechtlicher Belange 
erweist sich die Zuständigkeit der Innenministerien. Diese behandeln illegale Migration allein 
als sicherheits- und ordnungspolitisches Thema und benutzen es als Vorwand für die 
Ausweitung von Kontrollen und Überwachung. Auf nationaler Ebene werden ausschließlich 
Maßnahmen vorgeschlagen und umgesetzt, die auf Kriminalitätsbekämpfung und nicht auf die 
effektive Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten abzielen. Die in offiziellen Dokumenten 
betonten Erklärungen, die  Rechte auch von Wanderarbeitern zu schützen, erweisen sich als 
Lippenbekenntnisse.  

Es ist nicht allein damit getan, noch mehr Kontrollen zu fordern. Vielmehr müssen die 
Kontrollen anders durchgeführt werden. Statt einer bloßen Fortsetzung der Orientierung auf 
Kriminalitätsbekämpfung ist eine Hinwendung zu einem Rechte orientierten Ansatz notwendig, 
der auf die effektive Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten und Ansprüchen abzielt. Wenn 
Wanderarbeiter mehr Rechtssicherheit erhalten und durch Unterstützung eine höhere 
Konfliktfähigkeit erreichen, werden sie sich selber aktiv an der Durchsetzung bestehender 
Ansprüche   beteiligen.  Die Erfahrungen des Europäischen  Verbands der Wanderarbeiter und 
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anderer Beratungsstellen belegen deutlich, dass bei einer gezielten und ehrlichen Ansprache, 
die auf der Anerkennung von Differenz aufbaut, die angeblich Nichtorganisierbaren sehr wohl 
organisierbar sind. Es ist daher dringend erforderlich, die Information und Beratung von 
Wanderarbeitern in die Aufgabenprofile der Anlaufstellen von Gewerkschaften und Sozialer 
Arbeit aufzunehmen. In diesem Zusammenhang hat die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns auch für Wanderarbeiter eine Orientierungsfunktion bezüglich der Höhe des 
Lohnes, der unabhängig vom rechtlichen Status verlangt werden kann. 

Die Stärkung der Rechtssicherheit und Konfliktfähigkeit von Wanderarbeitern kann durch eine 
ganze Reihe weiterer Maßnahmen gefördert werden, wie z.B. die Klarstellung, dass für die 
geleistete Arbeit tatsächlich Anspruch auf Lohn besteht und dieser bei Geltendmachen auch 
ausbezahlt wird; dass Opfer von Menschenhandel effektive Unterstützung und Betreuung 
erhalten; dass der bloße illegale Aufenthalt keine Straftat darstellt. Die Stärkung der 
Rechtssicherheit und Konfliktfähigkeit von Wanderarbeitern führt dazu, dass das Risiko der 
Aufdeckung und Bestrafung für unseriöse Arbeitgeber steigt und unkalkulierbar wird. Damit 
werden Anreize für die Organisierung ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse verringert und die 
Durchsetzung geltender Rechte gestärkt – zum Nutzen aller Beschäftigten.  

 

 

Ansätze zum Umgang mit nicht angemeldeter Beschäfti gung auf europäischer Ebene 

 

Inzwischen liegen für viele weitere EU-Mitgliedsstaaten Informationen und Fallstudien über die 
Lage irregulärer Migrantinnnen und Migranten vor. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von 
Forschungsprojekten, die sich aus sozialwissenschaftlicher, politikwissenschaftlicher oder 
kulturwissenschaftlicher Perspektive mit ausgewählten Aspekten irregulärer Migration und 
unangemeldeter Beschäftigung auf nationaler und auch europäischer Ebene beschäftigten.  

Die Erkenntnisse aus diesen Forschungsprojekten geben durchaus Anlass, die vorrangig 
verfolgte  restriktive Politik der Bekämpfung  irregulärer Einwanderung  und nicht angemeldeter 
Beschäftigung durch Intensivierung von Migrationskontrollen kritisch zu  betrachten. Zum einen 
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wird eindringlich auf humanitäre und soziale Probleme hingewiesen, die mit einer restriktiven 
Politik nicht gelöst werden, sondern verstärkt und zum Teil erst erzeugt werden. Zum zweiten 
wird auf die fehlende Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der aktuell praktizierten 
Migrationskontrollen hingewiesen. Obwohl sehr viel Geld für die Migrationskontrolle 
aufgewendet wird, liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor, ob die angestrebten Ziele 
tatsächlich erreicht werden; und ob die angestrebten Ziele durch andere Ansätze und 
Maßnahmen nicht effektiver und günstiger erreicht werden könnten. Vor dem Hintergrund der 
kritischen Bilanz wird angeregt, nicht einseitig auf die weitere Perfektionierung der 
Migrationskontrollen zu setzen, sondern auch über die Entwicklung nicht-restriktiver Ansätze im 
Umgang mit irregulärer Migration nachzudenken, diese zu konkretisieren und zu testen. 
Insbesondere die Eröffnung legaler Zugangsmöglichkeiten und die Einführung von 
Maßnahmen zur Durchsetzung von Standards und Rechten in der Beschäftigung von 
Wanderarbeiterinnen und -arbeitern werden angemahnt. In der nationalen und europäischen 
Politik werden diese gut begründeten Hinweise und Vorschläge bisher allerdings weitgehend 
ignoriert und nur sporadisch wahrgenommen und aufgegriffen. 

Inzwischen hat die europäische Zivilgesellschaft begonnen, sich mit dem Thema intensiver zu 
beschäftigen und auf die Einhaltung humanitärer und menschenrechtlicher Standards bei der 
Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten mit und ohne Aufenthaltsstatus zu drängen. 
Auch Gewerkschaften sind an diesem Diskurs beteiligt, wobei ihre Position eher als ambivalent 
angesehen werden kann. Gewerkschaften unterstützen bisher die Ausweitung von 
Arbeitsmarktkontrollen ohne die damit einhergehende Kriminalisierung und Viktimisierung 
unangemeldet beschäftigter Wanderarbeiter ohne Aufenthaltsstatus angemessen zu 
berücksichtigen.  

Vor allem Organisationen und Initiativen aus dem flüchtlingspolitischen und kirchlichen Bereich 
treten für einen unterstützenden Ansatz ohne Kriminalisierung der Wanderarbeiter ein. Zu 
nennen sind hier als Organisationen unter anderem CCME, CARITAS Europa, ECRE, JRS, 
PICUM (www.picum.org) oder die belgische Initiative „Organisation For Undocumented 
Workers“ (OR.C.A.) (www.orcasite.be). Die zivilgesellschaftliche Interessensvertretung 
(Advocacy)   dieser Organisationen  hat  im  Zusammenspiel  mit  der  Unterstützung  durch die 
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europäischen Gewerkschaftsvertretungen dazu beigetragen, dass der Zusammenhang von 
irregulärer Migration und nicht angemeldeter Beschäftigung in den politischen Diskursen auf 
europäischer Ebene inzwischen etwas differenzierter betrachtet wird und Vorschläge für mehr 
unterstützende Ansätze in Dokumente der europäischen Politik aufgenommen wurden. Ich 
möchte auf drei aktuelle Dokumente hinweisen, die in diesem Sinne für eine differenzierte 
Betrachtung des Themenfeldes „irreguläre Migration und nicht angemeldete Beschäftigung“ 
von Bedeutung sind.  

Im Anschluss an die vom Europäischen Rat 2003 vorgelegten „Beschäftigungspolitischen 
Leitlinien“ hat die Kommission im Jahr 2007 eine Mitteilung vorgelegt mit dem Titel  „Die 
Bekämpfung der nicht angemeldeten Beschäftigung intensivieren“ (KOM (2007)628). Die 
Schattenwirtschaft wird hier als ein wichtiges Reservoir für reguläre Beschäftigung bezeichnet. 
Als Ziel wird die Umwandlung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit in reguläre Beschäftigung 
genannt. Erreicht werden soll dieses Ziel durch einen Policy-Mix, der neben dem Abbau 
bürokratischer Hemmnisse beim Zugang zu regulärer Beschäftigung und Steuerreformen auch 
die Ausweitung von Kontrollen und die Bestrafung von Arbeitgebern vorsieht. Diese vier 
Ansätze sind noch nicht konkretisiert. Es wird aber deutlich, dass für den Umgang mit nicht 
angemeldeter Beschäftigung zumindest anerkannt wird, dass die unangemeldete 
Beschäftigung in der Schattenwirtschaft allein mit repressiven Maßnahmen nicht verringert 
werden kann.  

Eine gewisse Konkretisierung der Eröffnung legaler Möglichkeiten der Zuwanderung für 
Arbeitsmigranten aus Drittstaaten hat die Kommission in ihrer Mitteilung über „Zirkuläre 
Migration und Mobilitätspartnerschaften“ (KOM (2007) 248) vorgenommen. In diesem 
Dokument wird die Möglichkeit der zeitlich streng befristeten Beschäftigung als Alternative zu 
einer illegalen Beschäftigung entwickelt. Mit Ländern, die sich zur Zusammenarbeit bei der 
Bekämpfung der irregulären Zuwanderung verpflichten, sollen Abkommen über die Gewährung 
von Arbeitserlaubnissen für ihre Staatsangehörigen abgeschlossen werden (als 
Mobilitätspartnerschaft bezeichnete Mobilitätskontrollpartnerschaft). Der Vorschlag sieht vor, 
dass die Arbeitsmigranten für eine befristete Zeit beschäftigt werden sollen, dann aber 
unbedingt in  das Herkunftsland  zurückkehren  sollen.  Mit diesem Verfahren  soll vor allem die  
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illegale Arbeitsmigration verhindert werden. Mit diesem von der Generaldirektion für Inneres, 
Justiz und Sicherheit am Ende der deutschen Ratspräsidentschaft vorgelegten Mitteilung wird 
das Ziel der Migrationskontrolle in die Felder der Außenpolitik und entwicklungspolitischen 
Zusammenarbeit eingeführt. Die Gewährung von zeitlich streng befristeten 
Arbeitsmöglichkeiten als Belohnung für eine Kooperationsbereitschaft bei der Bekämpfung 
irregulärer Einwanderung ist sehr umstritten, nicht zuletzt weil nicht klar benannt wird, mit 
welchen Mitteln und Instrumenten der Rückkehrzwang verwirklicht werden sollten. Dennoch 
bleibt im Zusammenhang mit diesem Vorschlag zumindest festzuhalten, dass die Europäische 
Union ganz grundsätzlich einen Bedarf an arbeitsmarktbezogener Zuwanderung anzuerkennen 
beginnt und über die Gestaltung des Zugangs diskutiert. 

Für unseren Zusammenhang besonders bemerkenswert ist der Richtlinienvorschlag der 
Kommission über „Sanktionen gegen Personen, die Drittstaatsangehörige ohne legalen 
Aufenthalt beschäftigen“ (KOM (2007) 249). In diesem Dokument werden neben repressiven 
Maßnahmen erstmalig auch unterstützende Maßnahmen ausdrücklich eingeführt. Zum einen 
sollen Arbeitgeber zur Kontrolle von Dokumenten verpflichtet und bei Zuwiderhandlung streng 
bestraft werden. Weiterhin wird eine für alle Mitgliedsstaaten verbindliche Ausweitung und 
Verschärfung von Kontrollen vorgeschlagen. Ganz konkret sollen pro Jahr mindestens 10 % 
aller ortsansässigen Unternehmen überprüft werden müssen. Der Richtlinienvorschlag enthält 
auf Drängen von Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) aber auch 
Vorschläge für unterstützende Maßnahmen: Die Mitgliedsstaaten sollen sicherstellen, dass 
unangemeldet beschäftigte Drittstaatler den Lohn für geleistete Arbeit erhalten – auch dann, 
wenn sie bereits ausgereist bzw. abgeschoben wurden. Sodann sollen die Mitgliedsstaaten 
auch unangemeldet Beschäftigten aus Drittstaaten den Zugang zur Beschwerde gegen 
Arbeitgeber garantieren. Mit diesen beiden Vorschlägen wird ausdrücklich bestätigt und 
anerkannt, dass auch unangemeldet beschäftigte Ausländer ohne erforderlichen 
Aufenthaltsstatus einen Rechtsanspruch auf Lohn für geleistete Arbeit haben und diesen auch 
auf dem Instanzenweg einfordern können sollen. Damit hat ein unterstützender Ansatz, wie er 
in der internationalen Diskussion in Konventionen des Internationalen Arbeitsamtes oder der 
Vereinten Nationen empfohlen wird, in die europäische Gesetzgebung Eingang gefunden. 
Allerdings  wird im  Unterschied  zu den  Empfehlungen der Kontrollmaßnahmen,  wo eine Vor- 
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gabe zum Anteil der zu kontrollierenden Unternehmen von 10 % gemacht wird, keine konkrete 
Angabe über den Umfang der Umsetzung vorgeschrieben. 

Die kurzen Hinweise verdeutlichen: Trotz bestehender internationaler und menschenrechtlicher 
Verpflichtungen dominiert auch in der Europäischen Politik - nicht zuletzt aufgrund der strikten 
Haltung der deutschen Regierungsvertreter - eine Präferenz für einen repressives Umgang mit 
irregulärer Arbeitsmigration. Die Generaldirektion Justiz, Inneres und Sicherheit übernimmt 
dabei die Initiative und bringt Vorschläge zur Intensivierung der Migrationskontrolle in 
Politikfelder ein, die eigentlich in die Zuständigkeit der Außenpolitik, der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, der Arbeitsmarktpolitik oder der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit fallen. 
Die Ausweitung einseitig ordnungspolitisch begründeter Ansätze ist sehr bedenklich, denn es 
bestehen erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der vorgeschlagenen 
Maßnahmen. Erinnert werden muss auch an die humanitären und menschenrechtlichen 
„Nebenwirkungen“ der ausschließlich repressiven Migrationskontrolle: In den letzten 15 Jahren 
sind mindestens 10.000 Menschen beim Versuch der illegalen Einreise nach Europa zu Tode 
gekommen. Auch die erhöhte Verletzlichkeit der Arbeitsmigrantinnen, die sich aufgrund der 
illegalen Aufenthalts nicht trauen, ihre Rechte einzufordern und durchzusetzen, ist Folge einer 
ausschließlich repressiven Politik der Abwehr und Abschottung, die mehr an der 
Kriminalitätsbekämpfung (top-down) als an der Durchsetzung von Rechten (bottom-up) 
orientiert ist.  

Es ist aber auch erkennbar, dass auf europäischer Ebene unterstützende Ansätze im Umgang 
mit der nicht angemeldeten Beschäftigung von Drittstaatlern langsam Eingang finden. Es ist 
wichtig, diese Entwicklung aufmerksam zu verfolgen und zu unterstützen. Insbesondere durch 
konkrete Beispiele und Erfahrungsberichte über eine erfolgreiche Umsetzung unterstützender 
Ansätze könnte eine Stärkung befördert werden. Auf der anderen Seite kann die europäische 
Debatte durchaus zum Bezugspunkt für die nationale Diskussion in Deutschland genommen 
werden: Die in den vorgestellten Dokumenten entwickelte differenziertere Betrachtung und die 
vorgeschlagene Einführung von Maßnahmen zur Stärkung von Rechtssicherheit und 
Konfliktfähigkeit von unangemeldet Beschäftigten ohne Aufenthaltsstatus verdeutlichen, dass 
unterstützende  Ansätze  als  sinnvolle  und  ernsthafte   Strategien  zunehmend  Anerkennung 
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finden, um unangemeldete Beschäftigung zu vermeiden und Wanderarbeitern besseren Schutz 
vor Ausbeutung zu bieten. Dass nicht-repressive Ansätze in der europäischen Diskussion 
Eingang finden belegt, dass diese Vorschläge für einen unterstützenden Ansatz inzwischen 
ernster genommen werden und durchaus als Maßstab für die Diskussion auf nationaler Ebene 
genommen werden könnten. 

 

 

 

 
 

 

 

eine Materialsammlung von Norbert Cyrus finden Sie unter diesem Link: 
Ausgewählte Literaturhinweise.pdf
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Input: Norbert Cyrus 

Moderation: Tom Seibert 
 
 
Vorbemerkung: Die Zusammenfassung der Arbeitsgruppe stellt die wichtigsten Aussagen der 
Diskussion ohne Anspruch auf Vollständigkeit dar. Die Äußerungen wurden von 
Einzelpersonen gemacht und entsprechen nicht unbedingt den Auffassungen der in der 
Arbeitsgruppe anwesenden Personen!  
In der Arbeitsgruppe ging es zunächst um die Einschätzung und Bewertung der aktuellen 
politischen Entwicklung auf europäischer und deutscher Ebene. Dabei wurde mit Bezug auf die 
von der Europäischen Kommission vorgelegten „beschäftigungspolitischen Leitlinien“ noch 
einmal geklärt, was mit dem Abbau bürokratischer Hürden und rechtlicher Hindernisse bei der 
Überführung von unangemeldeter Arbeit in legale Beschäftigung genau zu verstehen ist. Das 
Beispiel einer transparenten und schnelleren Bearbeitung von Anträgen auf Arbeitserlaubnis 
für eine Saisonarbeit wurde dann weiter entwickelt mit dem Hinweis, dass auch legale 
Möglichkeiten für eine Arbeitsaufnahme eröffnet werden müssten.  
 
 
 
 
 
 
Der bisherige offizielle Umgang erwecke den Eindruck, dass die unangemeldete Beschäftigung 
stillschweigend geduldet würde. Vor allem in der häuslichen Pflege von Demenzerkrankten sei 
der Einsatz unangemeldeter Pflegerinnen aus Mittel- und Osteuropäischen Ländern verbreitet 
und nahezu unvermeidlich, da man sich anders eine Pflege im vertrauten Wohnbereich gar 
nicht leisten könne. Darauf kam der Einwand, dass das Kostenargument sehr schnell 
vorgebracht wird, sich tatsächlich aber vor allem die besser gestellten Haushalte eine Hilfe 
leisten, die durchaus einen höheren Lohn zahlen könnten. Als Schlussfolgerung wurde auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, bei der unangemeldeten Beschäftigung zu differenzieren. Es 
wurde betont, dass es wohl nötig sein wird, passgenaue Regelungen für die Zulassung von 
Arbeitsmigranten zu entwickeln, die für die jeweiligen Situation angemessen sind und 
tatsächlich dabei helfen, dass nicht angemeldete Beschäftigte nicht ausgebeutet werden und 
ein Ausweg aus der informellen Beschäftigung ermöglicht wird.     
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Einige Teilnehmerinnen gaben aus ihren Arbeitsbereichen Beispiele nicht angemeldeter 
Beschäftigung in Hannover. Nach übereinstimmender Einschätzung ist die nicht angemeldete 
Beschäftigung von Migrantinnen auch in Hannover ein Thema. Beratungsstellen berichteten 
von Hilfeersuchen von Migrantinnen, die um ihren Lohn betrogen wurden. So habe eine 
Gruppe von Migrantinnen für drei Monate Arbeit in einem Hotel gerade einmal 180 € erhalten – 
eine Auszahlung des ausstehenden Lohnes für die geleistete Arbeit wurde verweigert. 
Ausgehend von diesen Berichten wurde in der Arbeitsgruppe herausgearbeitet, dass geltende 
arbeitsrechtliche Bestimmungen (Tarif, Arbeitszeit, Arbeitsschutz etc.) ganz unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus auch für Migrantinnen und Migranten ohne Aufenthaltsstatus gelten. Auch sie 
haben Rechte und können diese einfordern. Allerdings bestehe das Problem der 
Rechtsdurchsetzung. Dass es aber durchaus auch für Menschen ohne Aufenthaltsstatus 
möglich ist, den Rechtsweg zu beschreiten und Arbeitsgerichte einzuschalten, um 
vorenthaltenen Lohn gerichtlich geltend zu machen, ohne dass die Feststellung des 
Aufenthaltsstatus erfolgen muss, zeigen die Erfahrungsberichte einer (inzwischen nicht mehr 
bestehenden) Beratungsstelle in Berlin.  
 
Die Diskussion in der Arbeitsgruppe ergab folgende Hinweise, wie der Umgang mit 
unangemeldeter Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten auf kommunaler Ebene 
erfolgen könnte.  
 

1) Es zeigte sich, dass auch in Hannover bei der unangemeldeten Beschäftigung von 
Migrantinnen und Migranten ausbeuterische Verhältnisse mit eklatanter Verletzung 
verbindlicher Standards bestehen. Es bestehen jedoch keine genaueren Kenntnisse, da 
die Behörden und bestehenden Beratungsstellen sich bisher mit dem Thema 
Arbeitsausbeutung nicht befasst haben. Notwendig erscheint, im Rahmen des Runden 
Tisches eine Bebachtung der Situation anzuregen und Informationen über Fälle von 
Arbeitsausbeutung in anonymisierter Form zu sammeln und auszuwerten, um die 
Öffentlichkeit zu sensibilisieren.  

 
2) Die Diskussion verdeutlichte einen niedrigen Bewusstseins- und  Kenntnisstand über 

gesetzlich verankerte rechtliche Ansprüche, die unabhängig vom Aufenthaltsstatus 
auch für unangemeldet beschäftigte Ausländer bestehen. Dies trifft sowohl für die 
Migrantinnen und Migranten wie auch für Gewerkschaftsstellen und 
Beratungseinrichtungen zu. Auch die Instrumente und Wege zur Durchsetzung 
bestehender Rechte für Menschen ohne Aufenthaltsrechte sind nicht bekannt. Vor  
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 diesem Hintergrund ist es dringend erforderlich, in geeigneter Form über die geltende 
Rechtslage und die Mittel zur Durchsetzung von Rechten zu informieren. 

 
9. Kommunal finanzierte oder unterstützte Beratungseinrichtungen sollten für das Thema der 

Arbeitsausbeutung von Migrantinnen und Migranten durch Informationsmaterial und 
Fortbildungsmaßnahmen sensibilisiert werden. Das Themenfeld Arbeitsausbeutung sollte 
als offizielles Beratungsthema anerkannt und entsprechend finanziell unterstützt werden. 
Möglichkeiten und Formen der Kooperation mit Gewerkschaftsstellen und Anwaltsvereinen 
sollten gesucht und gefördert werden  

 
10. Städtische Behörden wie zum Beispiel die Gewerbeaufsicht, die Kenntnisse über Fälle von 

Arbeitsausübung erlangen könnten, sollten für das Thema Arbeitsausbeutung sensibilisiert 
werden. Die MitarbeiterInnen sollten in Fortbildungen auf die bestehende Rechtslage 
hingewiesen werden und angewiesen werden, Betroffenen in angemessener Form über 
ihre Rechte zu informieren und Hinweise auf  Beratungsstellen für die weitere 
Unterstützungsarbeit zu geben. 

 
11. Die Stadt Hannover sollte Initiativen zum Aufbau von Stellen zur Beratung und 

Unterstützung der Opfer von Arbeitsausbeutung etwa im Rahmen von EU-Programmen 
oder nationalen Modellprojekten anregen und diese als strategischer oder operativer 
Partner unterstützen.  
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DIAKONISCHES WERK Stadtverband Hannover e. V. 
Abt.  ProMigration      
 
Menschen ohne Aufenthaltspapiere – Statement zum  
Round-table-Gespräch   
 
  
Illegale Migration gilt als ein zentrales Phänomen in der globalisierten, von großen 
sozialen Unterschieden gezeichneten Weltgesellschaf t. Dennoch prägen einige 
grundlegende Rahmenbedingungen der einzelnen Staate n die Lebensrealität der 
betroffenen Menschen auf unterschiedliche Weise.  

 
In Deutschland gibt es keine Legaldefinition von aufenthaltsrechtlicher Illegalität, sondern nur 
die normative Regelung von Einreise und Aufenthalt. Im Komplex „Illegalität“ wiederum können 
sich verschiedene Phänomene mischen, wie illegale Einreise, illegaler Aufenthalt sowie illegale 
Beschäftigung. Im Folgenden sind Menschen gemeint, die keinen Aufenthaltstitel und keine 
Duldung besitzen. Sie können sowohl gar nicht oder auch wegen ihres legalen Voraufenthaltes 
im Ausländerzentralregister (AZR) als ausreiseverpflichtet registriert sein.   
Illegalität entzieht sich per definitionem behördlichen Kontakten und damit einer statistischen 
Erfassung – d.h., es gibt keine belastbaren Daten über die tatsächliche Anzahl der Menschen. 
Schätzungen für Deutschland schwanken - je nach Couleur und Kontext - zwischen 
mindestens 100.000 bis zu einer Million Menschen.  
 
Trotz europäischer Harmonisierung der Asyl- und Migrationspolitik unterscheiden sich die 
Lebensrealitäten irregulärer Migranten in den EU-Staaten erheblich. Einer der wichtigsten – 
und in der Lebensrealität folgenschwerste Unterschied besteht in Deutschland  darin, dass 
illegale Einreise und Aufenthalt Straftaten sind, dementsprechend hoch sind die normativen 
Kontrollmechanismen auf verschiedenen institutionellen Ebenen. Auch die Anfang der 90er 
Jahre in das deutsche Ausländerrecht eingeführten behördlichen Übermittlungspflichten 
sind in dieser Form in Europa einmalig.  Die Normenverbindlichkeit des § 87 AufenthG, in 
dem die Meldepflicht der öffentlichen Stellen geregelt ist, lässt bisher keine 
Lösungsmöglichkeiten z.B. im Bereich Beschulung, med. Versorgung und arbeitsrechtliche 
Absicherung  finden, um damit das Grundrecht auf Sicherung menschenwürdiger 
Existenzbedingungen für Menschen ohne geregelten Aufenthalt zu schaffen. 
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Dementsprechend gibt es in Deutschland auch keine Selbstorganisationen der Betroffenen, 
wie z.B. die „Sans papiers“-Bewegung in Frankreich. Die Systematik des deutschen 
Aufenthaltsgesetzes erfordert zwingend bei bekannt werden des irregulären Aufenthaltes die 
Ausreise. Das heißt, die Menschen sind mehr noch darauf angewiesen, dass die notwendige 
gesellschaftliche und besonders rechtliche Veränderung mit Hilfe Dritter erfolgt.  Innerhalb der 
Diskussion in Deutschland zu diesem Thema lassen sich zwei Schwerpunktpositionen 
erkennen: Eine „ordnungsrechtliche“, von der aus illegale Einwanderung und Aufenthalt primär 
als ein Verstoß gegen das geltende Recht betrachtet wird, sowie eine „menschenrechtliche“, 
die ausgehend von den unveräußerbaren menschlichen Grundrechten auf die Sicherung 
sozialer Mindeststandards dringt.  
 
Ausgehend von unserem diakonischen Selbstverständnis plädieren wir in diesem 
Spannungsverhältnis für eine „duale“ Perspektive. Zweifelsohne respektieren wir die staatliche 
Souveränität, den Zugang und den Aufenthalt auf dem eigenen Territorium normativ zu 
regulieren und zu kontrollieren, treten aber auch gleichzeitig dafür ein, neben notwendiger 
Kontrollpolitik und Ordnungsaufgaben Lösungswege für den Erhalt von unveräußerlichen 
Rechten, wie das Recht auf Gesundheit, Bildung und Lohn für faktisch geleistete Arbeit, für 
freiwillige Rückkehr oder Legalisierungsmöglichkeiten des Aufenthaltes zu finden.    
 
Migranten ohne Status sind nicht per se Menschen in Not, aber die illegale Existenz kann 
durchaus mit Notlagen einhergehen. Hilfe finden die wenigsten, weil sie ihre Rechte nicht 
kennen, die sprachliche Barriere zu hoch ist oder sie fürchten, verraten und abgeschoben zu 
werden. Aus der langjährigen Beratungsarbeit kann gesagt werden, es wenden sich vermehrt 
Menschen, die in Deutschland ohne Aufenthaltstitel leben, an unsere Beratungsstelle.  
 
Bei den einschlägigen Rechtsvorschriften zum Aufenthalt, den Arbeitsrechten oder auch der 
medizinischen Hilfe handelt es sich um komplexe Fragestellungen.  Fehlende deutsche 
Sprachkenntnisse, ein anderer Kultur- und Rechtskreis und nicht zuletzt die Angst vor 
Entdeckung indizieren bei Menschen ohne Aufenthaltsrecht die mangelhafte Möglichkeit zur 
selbständigen Interessenwahrnehmung. 
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Auch wenn der Weg zu einer selbstverständlichen Gewährung von elementaren Grundrechten 
noch weit ist, stehen bereits jetzt Instrumentarien zur Verfügung, die koordiniert, laufend 
weiterentwickelt und vor allem den betroffenen Menschen besser zugänglich und nutzbar 
gemacht werden müssen. 
Aufgrund der im Einzelfall gegebenenfalls schwerwiegenden Konsequenzen für Gesundheit 
sowie den Aufenthalt – gegebenenfalls (Abschiebungs)haft und  zwangsweise Rückführung in 
das Herkunftsland – sowie der erschwerten Kontakte zu den etablierten Institutionen wie 
Behörden, Gerichte, Ärzten und Krankenhäusern ist es notwendig, für Menschen ohne Papiere 
eine Behörden-unabhängige und vertrauliche, wg. der oft fehlenden Barmittel kostenlose 
Anlaufstelle zu schaffen.  
 
Das Angebot zur Hilfe muss fakultativ und ergebniso ffen sein, denn die letzte 
Entscheidung trifft immer der Rat- und Hilfe suchen de Mensch.  

 
Unser Ziel ist weiterhin, uns einzusetzen bei den b ei den gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortungsträgern, d.h. in  Politik, Wirtschaft , den Gewerkschaften, den Kirchen 
und den Wohlfahrtsverbänden die Voraussetzungen für  eine angstfreie Gewährung und 
Durchsetzbarkeit grundlegender sozialer Rechte zu s chaffen wie med. 
Grundversorgung, Recht auf Bildung (= Beschulung d.  Kinder)  sowie den Lohn für 
faktisch geleistete Arbeit. 

 

i.A.  Reingard Ries  
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Medizinische Flüchtilingssolidarität  
 
Die Medizinische Flüchtlingssolidarität ist eine Gruppe in Hannover, die seit Mitte 1998 ein 
medizinisches Versorgungsnetz für Flüchtlinge und MigrantInnen aufbaut. Wir wollen eine 
gesundheitliche Versorgung für Menschen – unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus – 
ermöglichen, die derzeit aus der medizinischen Versorgung ausgeschlossen werden. Unsere 
Motivation zur Gründung dieses Projektes entstammt u.a. daraus, dass wir aus medizinischen 
Berufen kommen, eigene Migrationserfahrungen haben und vor allem unser Handeln als 
politisches Handeln verstehen. Die Beratungsstelle ist nichtstaatlich und wir arbeiten 
unabhängig von Kirchen, Parteien und anderen Institutionen. Es findet jedoch eine 
Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen, Organisationen, ÄrztInnen, DolmetscherInnen 
und antirassistichen Gruppen statt. Eine weitere Vernetzung wird angestrebt. Unsere Arbeit ist 
rein ehrenamtlich und außer Spenden – auf die wir dringend angewiesen sind – erhalten wir 
keine finanzielle Unterstützung. 
 
Medizinische Versorgung muss ein Grundrecht für alle Menschen sein. Wir sind nicht bereit zu 
akzeptieren, dass Menschen von der medizinischen Versorgung ausgeschlossen werden. 
Deshalb wollen wir auf der einen Seite eine medizinische Hilfsstruktur schaffen, an die sich 
Flüchtlinge und MigrantInnen, die staatlicherseits gar nicht oder nur unzureichend versorgt 
werden, wenden können, um soweit wie möglich eine Versorgung zu gewährleisten. Auf der 
anderen Seite wollen wir aber auch eine Öffentlichkeit für diese Thematik herstellen und 
politischen Druck aufbauen, um letztendlich die Abschaffung von Sondergesetzen zu bewirken. 
Solange aber die Sondergesetze bestehen, wollen wir praktisch helfen und ein Gegengewicht 
zur herrschenden politischen Überzeugung darstellen. Unser Ziel ist jedoch, dass von 
staatlicher Seite die Notwendigkeit eingesehen wird, eine Versorgungsstruktur zu schaffen, die 
unsere Arbeit überflüssig macht. 
 
Der politische Kurs mit den damit verbundenen gesetzlichen Grundlagen hat sich in den letzten 
Jahren drastisch verschärft. Europa vollzieht eine Politik der Abschottung, um den eigenen 
Wohlstand zu sichern. Durch die faktische Abschaffung des Rechts auf Asyl und der damit 
verbundenen restriktiven Flüchtlingspolitik steigt die Anzahl der Menschen ohne 
Aufenthaltsstatus. Ein großer Teil der in Deutschland lebenden Flüchtlinge und MigrantInnen 
wird von der gesundheitlichen Regelversorgung ausgeschlossen. So bekommen Flüchtlinge im 
regulären Asylverfahren oder mit dem Status einer Duldung medizinische Versorgung nur noch  
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im „akuten Krankheitsfall“, bei Schmerzzuständen und für Schwangerschaft oder Entbindung 
zugestanden. Insbesondere Menschen ohne Aufenthaltsstatus gänzlich versagt, zumal jeder 
Versuch, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, das Risiko einer Abschiebung birgt. 
Diesem inzwischen etablierten Rassismus, der sich durch alle Bereiche unserer Gesellschaft 
zieht, wollen wir aktiv und praktisch etwas entgegensetzen. 
 
 
Medizinische Flüchtlingssolidarität 
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Erfahrungen und Schlussfolgerungen der Kooperative Flüchtlingssolidarität (KFS) aus 
der Unterstützung von Menschen ohne Papiere 
 
Von vornherein war klar, dass die KFS nur in Einzelfällen helfen und nicht grundsätzlich die 
Situation von Menschen ohne Papiere verbessern konnte. Wenn es auch in den Einzelfällen für 
die Betroffenen eine konkrete Hilfe war, so hatte es doch eher symbolischen Charakter. 
 
In unserer Arbeit ist uns deutlich geworden, dass die Probleme und die Bedürfnisse der Leute, 
die wir unterstützt haben, sehr vielschichtig, komplex und individuell sehr unterschiedlich 
waren. Vorrangig haben wir uns auf die Versorgung mit Wohnraum, medizinische Versorgung 
(später an Medizinische Flüchtlingssolidarität übergegangen), materielle Versorgung, Kita- und 
Schulbesuch sowie Beratung im Aufenthaltsverfahren, Suche nach rechtlichen Perspektiven 
bzw. der Vermittlung von Beratung konzentriert. 
 
Nicht selten konnten während der Unterstützung in der Illegalität Legalisierungen erreicht 
werden. Für die Betroffenen konnte ein Freiraum geschaffen werden, um erst einmal 
Informationen über die eigenen Möglichkeiten zu bekommen und Perspektiven zu erarbeiten. 
Die Betroffen standen i.d.R. unter Druck und hatten Angstzustände, die ihnen rationale 
Entscheidungen nur schwer ermöglichten. Daher war die Möglichkeit des Zur-Ruhe-Kommens 
wichtig. Die Unterstützungsangebote mussten auch niedrigschwellig und unkompliziert sein. 
 
Die Unterstützung bzw. wer uns erreichte und wen wir für die Unterstützung erreichten, hing 
sehr von glücklichen und zufälligen Umständen ab. Leute, die bereits in ein Netzwerk oder eine 
Community eingebunden sind, kommen i.d.R. (weitgehend) ohne Unterstützung durch 
Initiativen wie der KFS aus. Die Leute, die wir unterstützt haben, konnten nicht auf solch ein 
Netz zurückgreifen bzw. haben über uns ein anderes Netzwerk gefunden. 
 
Unsere Erfahrungen haben deutlich gemacht, dass unsere Unterstützung keine grundsätzliche 
Lösung für Menschen ohne Papiere sein kann. Unsere Unterstützung konnte nur im Einzelfall, 
zufallsabhängig helfen. Die Bedürfnisse der Betroffenen sind individuell unterschiedlich und 
komplex und machen professionelle Unterstützung notwendig. Es müssen daher strukturelle 
Lösungen her, wobei der Zugang zu Regelangeboten u.a. der Gesundheitsversorgung und der 
Bildung (Kindergarten, Schule etc.) ermöglicht werden muss. Insbesondere für Kinder und 
Jugendliche würden sonst jegliche Zukunftsperspektiven zunichte gemacht. Es wurde auch 
deutlich, dass erst im Laufe unserer Unterstützungszeit Legalisierungen ermöglicht wurden und 
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die juristischen Möglichkeiten genutzt werden konnten. 
 
Es geht darum, Menschrechte auf z.B. Gesundheit, Wohnen und Bildung auch für Illegalisierte 
umzusetzen. Die Stadt Hannover muss sich dafür einsetzen, dass Menschen ohne Papiere die 
Regelangebote wahrnehmen können. Dies kann zum einen über politische Arbeit geschehen, 
wobei sich u.a. für die Abschaffung des § 87 AufenthG („Denunziationsparagraf“) und des § 96 
AufenthG („Schlepperparagraf“) eingesetzt werden muss. Zum anderen kann dies durch die 
Bereitstellung besonderer Angebote wie z.B. anonymer Krankenscheine oder der Einrichtung 
eines Fonds geschehen. 
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Malteser Migranten Medizin 
 
Die jetzt einjährige Arbeit in der Malteser Migranten Medizin - Menschen ohne 
Krankenversicherung hat eines klar werden lassen: Migrationsarbeit beginnt in den Köpfen 
sowohl der Menschen mit Migrationshintergrund als auch in der deutschen Bevölkerung. 35% 
der zu behandelnden Patienten stammen aus Nicht-EU-Staaten, 45% aus den Staaten der EU, 
überwiegend Osteuropa, der Rest sind Deutsche. Da die Patienten die Praxis häufiger 
aufsuchen müssen, entwickelt sich ein Vertrauensverhältnis dass sich schon darin zeigt, dass 
zahlreich Familienangehörige mitgebracht werden, vor allem auch Kinder. Über das Netzwerk 
von z. Zt. 35 Fachärzten, die allesamt Auslandserfahrung haben, werden weitere 
Berührungsängste abgebaut. Unsere finanziellen Förderer sind jetzt nicht nur Menschen / 
Unternehmen, die im Ausland tätig waren oder sind sondern auch erstmalig Bürger/innen mit 
Migrationshintergrund. 
 
Gerd Rauchfuß 
Malteser Migranten Medizin 
Malteser Hilfsdienst e.V. 
Anderter Str. 129c 
30559 Hannover 
Tel: 0511/ 9 59 86 -44/41 
Fax: 0511/ 9 59 86 -40 
E-Mail: gerd.rauchfuss@maltanet.de 
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Die Arbeit des Caritasverbandes Hannover mit Mensch en ohne legalen Status 
 
 
Guten Tag, 
 
ich heiße Hortensia González und bin sei dem 1.3.1978 beim Migrationsdienst des 
Caritasverbandes tätig. 
 
Das Thema was wir heute behandeln, begleitet mich beruflich von Anfang an. 
 
Eine Selbstverständlichkeit, dass man sich auch Men schen ohne Aufenthaltsstatus 
annimmt, wenn man im kirchlichen und karitativen Be reich tätig ist.  
 
Denn es gibt Notsituationen wo man diesen Menschen helfen soll und wo wir mit unserem 
christlichen Grundverständnis Hilfe anbieten müssen. 
 
Wir beraten diese Menschen, indem wir prüfen, welche Möglichkeiten es gibt einen legalen 
Status zu bekommen. Das ist immer das Primat in der Beratung. 
 
Dann gibt es die Fälle, wenn jemand erkrankt, dann versuchen wir natürlich eine medizinische 
Behandlung zu organisieren. Dabei ist uns unsere Arztsprechstunde im Hause  unentbehrlich. 
 
Bei  Obdachlosigkeit oder extremen Verhältnissen versuchen wir mit viel Engagement und 
Zeitaufwand hilfsbereite Menschen zu finden.  
Wir sprechen katholische Gemeinden an und religiöse Orden, auch engagierten Christen die 
Unterkünfte zu Verfügung stellen, um auf diese Weise für eine begrenzte Zeit  manches 
Problem zu mildern. 
 
Der Kindergarten und Schulbesuch der Kinder sind Bereiche die nach wie vor ungelöst sind bis 
auf wenige Ausnahmen. 
 
Dies alles ist für uns selbstverständlich, da wir e inen christlichen begründeten Auftrag 
haben uns um die Menschen zu kümmern. 
 
Einen Grund möchte ich benennen weshalb diese Menschen zur Caritasberatung kommen: 
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                          Caritas ist überall in der Welt bekannt. 
Bevor die Menschen nach Deutschland einreisen kennen sie Caritas in ihren Heimatländer und 
wissen um unseren Auftrag und um die Bedeutung des Wortes bescheid: 
                   
                       Christlich praktizierte Nächstenliebe 
 
Sie zweifeln keine Minute daran, dass sie bei uns Hilfe erfahren werden. Und sie kriegen es 
bestätigt. 
 
Besonders in Lateinamerika, der größte katholische Kontinent der Erde, ist Caritas in jedem 
kleinen Winkel bekannt. 
 
Ein weiterer Grund weshalb ich persönlich in diesem Bereich immer engagiert gewesen bin, 
beruht darauf, dass 23 Länder dieser Welt  spanisch sprechen. Von daher ist  unser 
„Sozialdienst für Spanier  des Caritasverbandes“  für diese Menschen immer bekannt 
gewesen. 
 
Unsere Dienste wurden mit der Zeit umstrukturiert in Migrationsdienste und wir haben ein 
Team wo in vielen Sprachen beraten wird. Also können Menschen aus Osteuropa, Afrika, 
Asien und Amerika  problemlos in Sprachen die sie kennen beraten werden. 
 
Manche dieser Menschen sind nur wenige Wochen  oder einige Monaten hier, andere für viele 
Jahre.  
Eine große Zahl bilden die Rechtstreuen. Daneben gibt es aber die Überlebenskriminalität und 
Verwicklungen in kriminellen Strukturen. 
 
Die Nachfrage nach der Arbeitskraft von Menschen ohne Papiere ist groß: 
In Privathaushalten, im Hotel und Gaststättengewerbe, in der Landwirtschaft, in der Reinigung 
und Baubranche, nicht zuletzt in der Prostitution. 
Sie sind gleichermaßen arbeitswillig und anspruchslos. Sie erwerben keine Ansprüche. 
 
Dass heißt, dass es Leute gibt, die von der Illegalität profitieren. Diejenigen die Illegalen 
beschäftigen, brauchen erstmal die Sozialabgaben nicht zu bezahlen und sie drücken die 
Löhne und schaffen Arbeitsbedingungen,  für die kein Legaler auf dem Arbeitsmarkt zu 
bekommen ist. 
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Die werden als spottbillige Arbeitskräfte ausgenutzt. 
Oft wird der vereinbarte Lohn nur zum Teil oder gar nicht bezahlt. Sie werden regelrecht 
ausgebeutet.  
 
Es werden horrende Preise für Zimmer oder auch nur für eine Schlafoption („warmes Bett“ 
genannt, weil von mehreren schichtweise geteilt wird und jeder zahlt dafür) gezahlt. 
 
Ausbeutung  und Erpressung  durch eigene Landsleute sind keine Seltenheit. Aus Angst vor 
einer Statusentdeckung mit nachfolgender Ausweisung wagen sie  nicht  sich an die Polizei zu 
wenden. 
 
Ebenso ist diese Angst oftmals ein Hindernis, aus kriminellen Zusammenhängen auszusteigen. 
 
Bei den Menschen die ohne Aufenthaltserlaubnis bei uns leben, kommen Scheinehen, 
Prostitution, Drogenhandel aber auch Kaufdiebstähle vor. 
 
Oftmals haben wir festgestellt, dass in den jeweiligen Ländern keine genauen Informationen 
hinsichtlich der Aufenthaltsbestimmungen vorhanden sind. 
Vielmehr zirkulieren die Nachrichten von denen die Geld nach Hause überweisen und die es 
geschafft haben auf welche Weise auch immer. 
 
Zum Schluss sei erwähnt dass es, eine Reihe von Menschen gibt, die von ihrem Aufenthalt in 
Deutschland enttäuscht sind. Die Erwartungen haben sich nicht erfüllt. 
Da sie aber kein Geld für die Rückreise haben, sind sie gezwungen in Deutschland zu bleiben. 
Die Möglichkeit einer freiwilligen Rückkehr sollte gefördert werden.  
 
Hortensia González. Migrationsdienst des Caritasverbandes Hannover e. V. 
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Nicht gesprochenes Grußwort von Asghar Eslami 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Fachtagung „Menschen ohne legalen Aufenthalt“ und 
freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind.  

Meine einführenden Worte sollen aber nicht der Darstellung und Erläuterung der Tagung 
dienen, das wird Ihnen Frau Arzu Altu�  anschließend besser vermitteln.  

Ihnen möchte ich kurz den Runden Tisch vorstellen bzw. den Hintergrund erläutern, 

auf dem solche Ideen entstanden sind.  

Der Runde Tisch für Gleichberechtigung – gegen Rassismus ist ein 

Forum für fachlichen Austausch und praxisbezogene Zusammenarbeit der 

beteiligten Mitglieder mit dem Ziel, Gleichberechtigung und 

Zusammenleben von Menschen, unabhängig von ihrem 

Aufenthaltsstatus, ihrer Herkunft, Weltanschauung, Religion, Geschlecht 

und sexueller Orientierung, in unserer Stadt zu fördern. Wir treten deshalb 

einerseits uns bekannt werdenden Formen von Diskriminierung, 

Rassismus und Antisemitismus in unserer Stadt mit allen uns zur 

Verfügung stehenden Mitteln entgegen. Andererseits setzen wir uns mit 

unserem Fachwissen für die Beseitigung struktureller Ungleichheiten und 

Ungerechtigkeiten ein. 
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Mit dieser kurzen Ausführung sollte die Entwicklung des RT dargestellt werden. 

Sicherlich wird uns die drängende Frage „Schicksal der Menschen Ohne Papier“ weiterhin als 

gemeinsame Aufgabe der Stadtgesellschaft bleiben. Wir alle sind dazu aufgerufen, der Frage 

nachzugehen und dafür konkrete Wege anzuzeigen.  

Mit dem Hinweis, dass die Verwaltung und Politik vielleicht viel mehr Verantwortung 

übernehmen können bzw. sollen, möchte ich meine Ausführung diesbezüglich schließen.  

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
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Auszug aus dem Lokalen Integrationsplan (LIP) für die Landeshauptstadt Hannover, Verwaltungsentwurf 2008 

Feld 3:  Soziales  

3.8  Illegale Migration 
 

Ausgangslage 
Bislang gibt es kaum wissenschaftliche Forschung zum illegalen Aufenthalt von Migrant/innen 
in Deutschland. Das hierzu vorhandene Expertenwissen findet sich eher schlecht zugänglich 
außerhalb des wissenschaftlichen Bereichs. Dieses Manko berechtigt eine Kommune jedoch 
nicht dazu, die Augen vor der Existenz tausender Menschen, die sich illegal im Stadtgebiet 
aufhalten, zu verschließen. 
 
Illegal ist der Aufenthalt von Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die zwar in 
Deutschland leben, aber weder Aufenthaltstitel noch Duldung besitzen, somit weder im 
Ausländerzentralregister noch sonst behördlich registriert sind. Sie geraten in diese Situation 
typischerweise durch Überschreitung der erlaubten Aufenthaltsdauer nach legaler Einreise. 
Andere Möglichkeiten sind die Einreise mit gefälschten Dokumenten oder einem betrügerisch 
erworbenen Visum und der unregistrierte Grenzübertritt. 
 
Diese letztere, heimliche Form der Einreise beherrscht zwar die öffentliche Wahrnehmung, ist 
aber nach Expertenmeinung eher weniger bedeutsam. Illegale Aufenthalte entstehen in 
Deutschland in der Mehrzahl im Anschluss an eine offizielle Einreise. Man kann zudem davon 
ausgehen, dass es eine Vielzahl von wechselnden – und nicht selten Legalität und Illegalität 
verbindenden – Mischformen von Einreise, Aufenthalt und Beschäftigung gibt. 
 
Die Verteilung nach Alter, Geschlecht und Familienstand der Betroffenen hängt stark von den 
Einwanderungsmotiven ab. Bei den ökonomisch motivierten Einwanderungen dominieren 
Alleinstehende in einem Alter bis 30 Jahren. Soweit ein Flüchtlingsschicksal vorliegt, handelt es 
sich in der Mehrzahl um Menschen in Familienzusammenhängen. Innerhalb dieser Familien 
kann sich auch der Aufenthaltsstatus einzelner Mitglieder verändern, so dass es bei einer 
Familie sowohl legal und illegal hier lebende Mitglieder geben kann. 
Sonderphänomene bilden die illegalen Einwanderung von Personen, die erzwungen oder 
freiwillig in der Sexindustrie arbeiten, sowie die Einwanderung von Personen, die die Grenze  
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zur Durchführung krimineller Vorhaben überqueren. Für alle Varianten illegalen Aufenthaltes 
aber gilt, dass er in der Regel nicht dauerhaft ist.  
 
Aus Sicht der Betroffenen führen zwei Wege aus der Illegalität heraus: entweder Verlassen des 
Landes durch Rück- oder Weiterwanderung oder Erwerb eines anderen Status durch Stellung 
eines Asylantrages, Erlangung einer Duldung oder Heirat eines Partners mit gesichertem 
Aufenthalt. Aus staatlicher Sicht wird ein aufgedeckter illegaler Aufenthalt zwangsweise mit 
Abschiebung beendet. Kollektive Legalisierungsaktionen wie in anderen Staaten der 
Europäischen Union (z.B. Spanien und Italien) oder in den USA wurden in Deutschland bisher 
nicht durchgeführt. 
 
Nicht jeder, der sich illegal in Deutschland aufhält, befindet sich automatisch in einer Notlage, 
aber die illegale Existenz kann Notlagen erzeugen. Zu diesen Notlagen zählen Armut, 
Verschuldung und soziale Abhängigkeiten, bis zur Freiheitsberaubung und einer 
Lebenssituation, die durch Gewalt und Erpressung geprägt wird.  
 
Die illegale Einwanderung kann nur bestehen, weil sie in der aufnehmenden Gesellschaft 
Unterstützung und Nachfrage findet. Die Unterstützung kann etwa durch die Solidarität von 
Familienmitgliedern geprägt sein, aber auch eine kriminell-ausbeuterische Form annehmen in 
Gestalt der Nachfrage nach illegaler Beschäftigung und im Bereich der Sexindustrie. Allerdings 
zeigen Wirtschaftsanalysen, dass die Schattenwirtschaft in Deutschland nur in geringem Maße 
(geschätzt 13 Prozent) mit illegaler Ausländerbeschäftigung betrieben wird. Ausnahmen bilden 
Bereiche wie haushaltsnahe Dienstleistungen, Baugewerbe, Gastronomie und 
Gebäudereinigung, in denen höhere Anteile von so genannter Schwarzarbeit von Migrant/innen 
zu verzeichnen sind.  
 
Sieht man von den immanenten Verstößen gegen das Aufenthalts- bzw. Asylverfahrensgesetz 
ab, verhalten sich Migrant/innen in der Illegalität mehrheitlich bewusst gesetzeskonform, was 
mit ihrem Bestreben nach Vermeidung von Behördenkontakten gut erklärlich ist. Dies trifft 
natürlich nicht auf den Teil der illegalen Migranten zu, die nur zum Zweck des Begehens von 
Straftaten eingereist sind.  
 
Statistisch gesicherte Daten über die Zahl der in Deutschland sich aufhaltenden illegalen 
Einwanderer liegen naturgemäß nicht vor. Der Konsens informierter Schätzungen nimmt aber  
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für die deutschen Großstädte Zahlen im fünfstelligen Bereich an. Man muss deshalb für 
Hannover mit einer Zahl von mehreren Tausend illegalen Eingewanderten rechnen. 
 
Bei den Kindern, die sich mit ihren Familien illegal in Deutschland aufhalten, besteht eine 
besondere Situation. Auch der jüngste Bericht des UN-Sonderberichterstatters für Bildung 
weist darauf hin, dass das deutsche Ausländerrecht im Widerspruch zur UN-
Kinderrechtskonvention steht. So sind öffentliche Stellen wie auch kirchliche und soziale 
Organisationen verpflichtet, Ausländerbehörden über illegale Aufenthalte (auch im Kindesalter) 
zu informieren. Dies kann in der Praxis zu einer Verhinderung des grundgesetzlich garantierten 
Rechts auf Bildung führen.  
 
Grundsätzlich ist für Staat wie Kommune Illegalität nicht hinnehmbar; tritt sie auf, müssen Mittel 
und Maßnahmen darauf gerichtet sein, sie zu beenden, zugleich aber auch ihre Folgen – 
soweit möglich – abzumildern. Es entsteht so ein dauerhaftes Spannungsverhältnis zwischen 
dem unaufgebbaren Anspruch des Staates auf Beendigung des illegalen Aufenthaltes und der 
menschenrechtlichen Verpflichtung, Folgen wie Ursachen der Illegalität entgegenzutreten 
sowie das Grundrecht auf Sicherung einer menschenwürdigen Existenz auch für diesen 
Personenkreis zu sichern.  
 
Jede Initiative, die sich an Menschen mit illegalem Aufenthalt richtet, muss sowohl dem 
spannungsvollen rechtlichen Hintergrund als auch den besonderen Lebensumständen dieser 
Menschen Rechnung tragen, die z.B. mit sich bringen, dass alle entsprechenden Maßnahmen 
und Projekte einer ausgeprägten Niedrigschwelligkeit bedürfen.  
 
Dabei ist auch von Bedeutung, Personen, die sich im Rahmen humanitärer Hilfe engagieren, 
unmissverständlich vor strafrechtlicher Verfolgung (Beihilfe zu illegalem Aufenthalt; § 96 
Aufenthaltsgesetzes (AufenthG)) zu schützen. Konkrete Problemsituationen ergeben sich auch 
hinsichtlich der Meldepflichten nach § 87 AufenthG etwa bei der gesundheitlichen Versorgung, 
der Betreuung und Beschulung von Kindern sowie der grundsätzlichen Beratung und 
Aufklärung. 
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Ziele 
�  Leitmotiv des Umganges mit illegal sich in der Stadt aufhaltenden Menschen ist in gleichem 

Maße die Unterstützung von Maßnahmen zur Beendigung der Illegalität als auch solcher 

zur Absicherung elementarer Lebensrisiken dieser Personen. 

�  Die Landeshauptstadt Hannover bekennt sich vor diesem Hintergrund zu ihrer 

Fürsorgepflicht für alle Menschen, die dauerhaft in der Stadt leben, unabhängig von ihrem 

Aufenthaltsstatus.  

�  Sie verfolgt das Ziel, Menschen in der Illegalität Hilfe und Beratung anzubieten, um 

Möglichkeiten der Beendigung ihrer Illegalität herbeizuführen und ihre elementaren 

Lebensbedürfnisse zu sichern. Insbesondere ist die grundgesetzliche Garantie von 

Menschenrechten auf Gesundheit, schulische Bildung und Schutz vor Ausbeutung zu 

beachten, die voraussetzungslos jedem im Geltungsbereich des Grundgesetzes 

befindlichen Menschen zugesprochen werden. 

 

Handlungsansätze 

Die Landeshauptstadt Hannover wird sich weiter daran beteiligen, Verantwortungsträger und 

Öffentlichkeit über die Situation und Probleme des illegalen Aufenthaltes zu informieren und – 

auch über ihre Verbandsarbeit – für eine humanitäre Versorgung eintreten. 

 

Die Landeshauptstadt Hannover unterstützt in diesem Rahmen Bemühungen auf 

Bundesebene, Klarstellungen bezüglich der im August 2007 erfolgten Entschärfung des § 96  
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AufenthG zu erreichen, mit dem Ziel, humanitäre Hilfe unmissverständlich von Strafverfolgung 

freizustellen. Sie unterstützt weiterhin die Forderung, in den Anwendungshinweisen zum 

Aufenthaltsgesetz künftig klar zu stellen, dass freie Träger der Jugend- und Gesundheitshilfe 

sowie der Freien Wohlfahrtspflege keiner Mitteilungspflicht nach § 87 AufenthG unterliegen. 

 

Die Landeshauptstadt Hannover begrüßt und unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten die 

Initiative der „Malteser Migranten Medizin“ und ihrer Kooperationspartner, ein 

niedrigschwelliges, legales Versorgungsangebot in Hannover anzubieten. 

 

Zur Situation von Menschen ohne Aufenthaltsstatus wird die Einrichtung eines 

trägerübergreifenden Arbeitsgremiums angestrebt. Dabei wird auf die Erfahrungen des 

entsprechenden Arbeitskreises des „Runden Tischs für Gleichberechtigung – gegen 

Rassismus“ zurückgegriffen. 

 

Die Landeshauptstadt Hannover wird sich dafür einsetzen, dass die Migrantenselbstorgani-

sationen in die Lage versetzt werden, ein angemessenes Hilfe- und Beratungsangebot für 

illegal sich aufhaltende Menschen vorzuhalten, das insbesondere auch geeignet ist, Wege aus 

der Illegalität aufzuzeigen. 

 

Die Landeshauptstadt Hannover unterstützt Bemühungen um Klarstellung im 

Niedersächsischen Schulgesetz, wonach dem Recht auf Bildung durch Besuch öffentlicher  
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Grund- und Hauptschulen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, nachgekommen werden kann. 

Die notwendigen schulärztlichen Untersuchungen sollen eingeschlossen sein. 

 

Die Landeshauptstadt Hannover geht davon aus, dass das Recht „jedes jungen Menschen auf 

Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 1 Kinder- und Jugendgesetz) auch so verstanden 

werden muss, dass Kindertagesstätten und andere Einrichtungen der Jugendhilfe jungen 

Menschen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus zur Verfügung stehen müssen. 

�   
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